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Vorwort 

Gemäß § 4 UUG 2005 haben Untersuchungen als ausschließliches Ziel die Feststellung der 
Ursache des Vorfalles, um Sicherheitsempfehlungen ausarbeiten zu können, die zur 
Vermeidung ähnlicher oder gleichartig gelagerter Vorfälle in der Zukunft beitragen 
können. Die rechtliche Würdigung der Umstände und Ursachen ist ausdrücklich nicht 
Gegenstand der Untersuchung. Es ist daher auch nicht der Zweck dieses 
Untersuchungsberichtes, ein Verschulden festzustellen oder Haftungsfragen zu klären 
(siehe Art. 20 Abs. 4 der RL (EU) 2016/798). Der Untersuchungsbericht hat gemäß § 15 
Abs. 2 UUG 2005 dabei die Anonymität aller Beteiligten derart sicherzustellen, dass 
jedenfalls keine Namen der beteiligten Personen enthalten sind.  

Die im Untersuchungsbericht zitierten Regelwerke beziehen sich auf die zum Zeitpunkt 
des Vorfalls gültige Fassung, ausgenommen es wird im Untersuchungsbericht ausdrücklich 
auf andere Fassungen Bezug genommen, oder auf Regelungen hingewiesen, die erst nach 
dem Vorfall getroffen wurden. 

Gemäß § 14 Abs. 2 UUG 2005 sind inhaltlich begründete Stellungnahmen im endgültigen 
Untersuchungsbericht in dem Umfang zu berücksichtigen, als sie für die Analyse des 
untersuchten Vorfalls von Belang sind. Dem Untersuchungsbericht sind alle inhaltlich 
begründeten, rechtzeitig eingelangten Stellungnahmen als Anhang anzuschließen. 

Gemäß § 16 Abs. 3 UUG 2005 in Verbindung mit Art. 26 Abs 2 RL (EU) 2016/798 werden 
Sicherheitsempfehlungen an die Sicherheitsbehörde und, sofern es die Art der 
Empfehlung erfordert an andere Stellen oder Behörden, welche die 
Sicherheitsempfehlung in geeignete Maßnahmen zur Verhütung von Vorfällen umsetzen 
können, oder an andere Mitgliedstaaten gerichtet. Die Mitgliedstaaten und ihre 
Sicherheitsbehörden ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
die Sicherheitsempfehlungen der Untersuchungsstellen angemessen berücksichtigt und 
gegebenenfalls umgesetzt werden. 

Die Sicherheitsbehörde und andere Behörden oder Stellen sowie gegebenenfalls andere 
Mitgliedstaaten, an die die Empfehlungen gerichtet sind, unterrichten die 
Untersuchungsstelle mindestens jährlich über Maßnahmen, die als Reaktion auf die 
Empfehlung ergriffen wurden oder geplant sind (siehe Art. 26 Abs. 3 RL (EU) 2016/798). 
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Hinweis 

Dieser Untersuchungsbericht darf ohne Quellenangabe und ausdrücklicher 
Genehmigung der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes, nicht auszugsweise 
wiedergegeben werden. 

Gemäß § 15 Abs. 2 UUG 2005 hat der Untersuchungsbericht generell die Anonymität der 
am Vorfall beteiligten Personen zu wahren. Wurde Personen oder Stellen Anonymität 
gewährt, so ist dies in Entsprechung der Durchführungsverordnung (EU) 2020/572 an der 
jeweiligen Stelle anzugeben. 

Auf in diesem Bericht eingebundenen Darstellungen der Gegenstände und Örtlichkeiten 
(Fotos) sind eventuell unbeteiligte, unfallerhebende oder organisatorisch tätige Personen 
und Einsatzkräfte zu sehen und gegebenenfalls anonymisiert. Da die Farben der Kleidung 
dieser Personen (z.B. Leuchtfarben von Warnwesten) möglicherweise von der Aussage der 
Darstellungen ablenken können, wurden diese bei Bedarf digital retuschiert (z.B. 
ausgegraut). 
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1 Zusammenfassung 

Hergang 

Im Bf Floridsdorf kollidierte am 01. Juli 2019, um 16:42 Uhr, der vom Bahnsteig 3 
(Gleis 103) abfahrende, aus Mödling kommende, Schnellbahnzug Z 24646 seitlich mit 
einer in Gegenrichtung fahrenden Verschubfahrt. Für die Verschubfahrt gab es eine 
signalmäßig taugliche Verschubstraße. Für die Zugfahrt Z 24646 gab es eine signalmäßig 
taugliche Zugstraße bis zum Zwischensignal „F 202“, wobei dieses haltzeigende 
Zwischensignal mit einer Geschwindigkeit von 59 km/h überfahren wurde. 

Folgen 

Es wurden bei dem Vorfall vier Fahrgäste des Z 24646 leicht verletzt. 

Der Sachschaden an den Fahrzeugen wurde mit € 2.022.376.- angeben. Der Schaden an 
der Infrastruktur wurde mit € 215.500.- beziffert. 

Des Weiteren kam es zu Betriebsbehinderungen. 

Ursächliche Faktoren 
Der:Die Tfzf des Z 24646 hat weder die vorhandene „HALT“ Signalisierung des 
Zwischensignals „F 202“, noch die Signalisierung des ca. 50,5 m davor situierten, dem 
Zwischensignal zugeordneten, Signalnachahmers wahrgenommen. Aufgrund der 
fehlenden Wahrnehmung leitete der:die Tfzf nicht die gebotene Bremsung ein, um den 
Zug vor dem Zwischensignal anzuhalten. Die fehlende Wahrnehmung ist damit ein 
ursächlicher Faktor für die Kollision. 

Z 24646 löste selbsttätig beim Überfahren des Haltsignals durch den dort angeordneten 
2000 Hz Magnet bei einer Geschwindigkeit von 59 km/h die Zwangsbremsung aus. Damit 
war es möglich, die Aufprallgeschwindigkeit um etwa 50 km/h auf ca. 10 km/h zu 
reduzieren, was die bei der Kollision entstehende Kraft wesentlich reduzierte. 
Nichtsdestotrotz war es aufgrund des Abstandes des 2000 Hz Magneten zum 



 

Untersuchungsbericht  9 von 116 

Gefahrenpunkt, in Verbindung mit der signalisierten Geschwindigkeit von 60 km/h und 
dem sich daraus ergebenen Bremsweg von mehr als 90 m, nicht möglich, durch diese 
technische Sicherheitseinrichtung die Kollision zu verhindern. Damit ist die Ausgestaltung 
der technischen Sicherheitseinrichtung (kein 500 Hz Magnet vorhanden, keine PZB 90 
Ausrüstung) ebenfalls als ursächlicher Faktor für die Kollision anzusehen. 

Beitragender Faktor 
Die fehlende Wahrnehmung, welche die Kollision in Verbindung mit der Ausgestaltung der 
technischen Sicherheitseinrichtung ursächlich auslöste, ist Folge mangelnder 
Aufmerksamkeit. Die mangelnde Aufmerksamkeit ist daher beitragender Faktor. 

Systemische Faktoren 
Die volle Aufmerksamkeit des:der Tfzf auf die eigentliche Fahrt kann durch die enge 
zeitliche Vorgabe der Übernahme eingeschränkt werden. Dem:Der Tfzf wurde von der 
Organisation für die Übernahme des Z 24646 eine Minute vorgegeben. Da der Zug bereits 
mit mehr als drei Minuten Verspätung am Übergabe / Übernahme Bahnhof ankam, traf 
der:die Tfzf die Entscheidung, sein:ihr persönliches TIM-Gerät erst beim nächsten Halt in 
Betrieb zu setzen. Damit setzte der:die Tfzf den Z 24646 in Fahrt, ohne die notwendigen 
Vorbereitungsarbeiten voll abgeschlossen zu haben. Das fehlende TIM-Gerät hat zwar den 
Unfall nicht verursacht, da die erlaubte Geschwindigkeit durch die Signalisierung der 
Infrastruktur angezeigt wurde und der:die Tfzf durch das TIM-Gerät keine gegenteiligen 
Informationen bekommen hätte, aber das Wissen, dass diese Arbeit noch zu erledigen ist, 
kann den:die Tfzf zum Zeitpunkt der Nichtwahrnehmung des Haltsignals noch gedanklich 
beschäftigt haben. Damit sind sowohl die fehlende Zeit am Übernahmeort, verursacht 
durch die von den Organisationen (EVU, DU) vorgegebene Zeit (statt 3 Minuten war nur 1 
Minute eingeplant), die nicht den Vorgaben der SNNB des IB entsprach, als auch die 
Unsicherheit bezüglich der Handhabung des TIM-Gerätes am Beginn der Fahrt, 
möglicherweise verursacht durch eine nicht eindeutige Darlegung in den Regelwerken in 
Verbindung mit einer ineffizienten Kommunikation der Organisationen mit dem:der Tfzf, 
als systemische Faktoren der Ursache der Kollision anzusehen. 

  



 

10 von 116 Untersuchungsbericht 

Sicherheitsempfehlungen 

Sicherheitsempfehlungen gemäß § 16 Abs. 2 UUG 2005 
Es wurden keine Sicherheitsempfehlungen gemäß § 16 Abs. 2 UUG 2005 herausgegeben. 

Sicherheitsempfehlungen gemäß § 16 Abs. 1 UUG 2005 
Gemäß § 16 Abs. 1 UUG 2005 ist eine Sicherheitsempfehlung ein Vorschlag zur Verhütung 
von Vorfällen auf Grundlage von Informationen, die sich im Zuge der 
Sicherheitsuntersuchung ergeben haben. Sicherheitsempfehlungen werden grundsätzlich 
im Rahmen der Untersuchungsberichte herausgegeben und dürfen in keinem Fall 
Aussagen oder Vermutungen zu Fragen der Schuld oder Haftung enthalten. 

Tabelle 1 Sicherheitsempfehlungen gemäß § 16 Abs. 1 UUG 2005 

Laufende Nummer Sicherheitsempfehlung (unfallkausal) Ergeht an betrifft 

A-2024/001 Es wird empfohlen, die betreffenden 
Organisationen aufzufordern, die gängige Praxis 
bezüglich der Tfzf-Ablöse zu überprüfen und die 
Bestimmungen in ihren SMS sowie in ihren 
Regelwerken entsprechend dem Ergebnis der 
Überprüfung anzupassen. 
Die gegenständliche Untersuchung hat gezeigt, 
dass eine Überprüfung der gängigen Praxis, 
insbesondere was die für die Tfzf-Ablöse 
vorgegebene Zeit betrifft, sowie eine allfällige 
Anpassung der Regelwerke einen Beitrag für die 
Sicherheit im Eisenbahnverkehr leisten können. 
Vom Standpunkt der Sicherheit her, ist es 
essentiell, dass Praxis und Regelwerke 
übereinstimmen. Die Umsetzung der Maßnahme 
ist eine rein organisatorische, sodass der Aufwand 
in angemessenem Verhältnis zum Nutzen der 
Erhöhung der Sicherheit steht. 

NSA EVU; IB; DU 
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Summary 

Course of occurence 

On 1 July 2019 at 16:42 at Floridsdorf station, the Z 24646 regional train departing from 
platform 3 (track 103) and coming from Mödling collided with the side of a shunting train 
travelling in the opposite direction. There was a signalled shunting route for the shunting 
run. For train Z 24646, there was a signalled train route up to the intermediate signal 
"F 202". This intermediate signal which was indicating to stop was passed at a speed of 
59 km/h. 

Consequences 

Four passengers of train Z 24646 were slightly injured in the incident. 

The material damage to the vehicles was defined at € 2.022.376.-. The damage to the 
infrastructure was specified as € 215.500.-. 

There also were operational disruptions. 

Causal factor 
The driver of train Z 24646 failed to perceive both the existing "STOP" signalling of the 
intermediate signal "F 202", as well as the signalling of the signal imitator located approx. 
50,5 m in front of it and assigned to the intermediate signal. Due to the perception failure, 
the driver also failed to initiate the necessary braking process to stop the train before the 
intermediate signal. The lack of perception is therefore a causal factor for the collision. 

Train Z 24646 automatically triggered the emergency braking when it passed the stop 
signal at a speed of 59 km/h due to the 2000 Hz magnet located there. This made it 
possible to reduce the impact speed by around 50 km/h to approx. 10 km/h, which 
significantly reduced the force generated in the collision. Nevertheless, due to the 
distance of the 2000 Hz magnet from the danger point, in conjunction with the signalled 
speed of 60 km/h and the resulting braking distance of more than 90 m, it was not 
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possible to prevent the collision with this technical safety device. The design of the 
technical safety device (no 500 Hz magnet, no selective train control PZB 90 equipment) 
must therefore also be regarded as a causal factor for the collision. 

Contributing factor 
The lack of perception, which caused the collision in connection with the design of the 
technical safety device, is the result of a lack of attention. Lack of attention therefore is a 
contributing factor. 

Systemic factors 
The driver's full attention on the actual journey can be restricted by the tight time limit for 
the transfer. The driver was given one minute by the organisation to take over the Z 
24646. As the train arrived at the handover/takeover station already more than three 
minutes late, the driver decided to put his/her personal TIM device (Train Driver 
Information Management) into operation only at the next stop. The driver thus set the 
Z  24646 in motion without having fully completed the necessary preparatory work. 
Although the missing TIM device did not cause the accident, as the permitted speed was 
indicated by the infrastructure signalling and the driver would not have received any 
information to the contrary from the TIM device, the knowledge that this work still had to 
be done may still have been on the driver's mind at the time of not noticing the stop 
signal. This means that both the lack of time at the pick-up location, caused by the time 
not specified by the organisations (railway undertakings, service providers) in accordance 
with the regulations of the infrastructure requirements (instead of 3 minutes, only 1 
minute was scheduled), and the uncertainty regarding the handling of the TIM device at 
the start of the journey, possibly caused by unclear explanations in the regulations in 
conjunction with inefficient communication between the organisations and the driver, can 
be identified as systemic factors in the cause of the collision. 
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Safety recommendations 

Safety recommendations according to § 16 paragraph 2 UUG 2005 
No safety recommendations were issued in accordance with Section 16 (2) UUG 2005. 

Safety recommendations according to § 16 paragraph 1 UUG 2005 
In accordance with Section 16 (1) UUG 2005, a safety recommendation is a proposal for 
the prevention of incidents based on information obtained in the course of the safety 
investigation. Safety recommendations are generally issued as part of the investigation 
reports and may under no circumstances contain statements or assumptions on questions 
of blame or liability. 

Tabelle 2 Safety recommendations according to § 16 paragraph 1 UUG 2005 

No. Safety recommendations Adressed concerns 

A-2024/001 It is recommended that the organisations 
concerned be asked review current practice with 
regard to driver replacement and to adapt the 
provisions in their SMS and their regulations in 
accordance with the result of the review.  
The present study has shown that a review of 
current practice, particularly with regard to the 
time set for the driver transfer, as well as any 
adjustments to the regulations can make a 
contribution to safety in rail traffic. From a safety 
point of view, it is essential that practice and 
regulations are consistent. The implementation of 
the measure is purely organizational, so that the 
effort is proportionate to the benefits of increasing 
security. 

NSA RU, IM, DU 
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2 Die Untersuchung und ihr Kontext 

2.1 Entscheidung über die Durchführung einer Untersuchung 

Der Auftrag zur Durchführung der Untersuchung wurde von der Leitung der 
Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes am 02. Juli 2019 erteilt. 

2.2 Begründung der Entscheidung 

Dieser Unfall ist gemäß den Begriffsbestimmungen des § 5 Abs. 3 UUG 2005 als schwerer 
Unfall im Bereich Schiene einzustufen, da auf Grund einer Zugkollision bzw. in weiterer 
Folge Zugentgleisung eine Gesamtschadenssumme von mehr als zwei Millionen Euro 
entstanden ist. 

Es war daher gem. § 9 Abs. 2 UUG 2005 sowie im Sinne des Art. 19 Abs. 1 der damals 
geltenden RL 2004/49/EG (entspricht Artikel 20 Abs. 1 der heute geltenden RL (EU) 
2016/798) verpflichtend eine Sicherheitsuntersuchung einzuleiten. 

2.3 Umfang und Grenzen der Untersuchung 

Der Gegenstand der Untersuchung umfasst: 

• den zeitlichen und örtlichen Ablauf des Unfalls 
• die betrieblichen Gegebenheiten der Betriebsstelle Bf Floridsdorf  
• die vorhandene Infrastruktur der Betriebsstelle Bf Floridsdorf  
• die betrieblichen Gegebenheiten des EVU 
• das Schnittstellenmanagement der Unternehmungen/Organisationen 
• die organisatorischen Aufgaben, Zuständigkeiten, Rechenschaftspflichten und 

Befugnisse der einzelnen Funktionen 
• das Kompetenzmanagement der Organisationen 
• die Informations- und Kommunikationsabläufe  
• das vorhandene Risikomanagement der Organisationen 
• die aus ähnlichen Unfällen gezogenen Lehren und Verbesserungsmaßnahmen 
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Der Gegenstand der Untersuchung beschränkt sich zeitlich grundsätzlich auf den Zeitpunkt 
des Unfalls (01.07.2019). Die Untersuchung bezüglich Infrastruktur erfasst ausschließlich 
das Equipment, welches im zeitlichen und örtlichen Ablauf des Unfalls unmittelbar oder 
mittelbar, wenn es für den Vorläufer der Ursache relevant ist, zum Einsatz kam. Die 
betrieblichen Gegebenheiten der einzelnen Unternehmen/Organisationen werden 
genauso wie das Schnittstellenmanagement, Kompetenzmanagement, Informations- und 
Kommunikationsabläufe, Risikomanagement sowie die organisatorischen Aufgaben, 
Zuständigkeiten, Rechenschaftspflichten und Befugnisse der einzelnen Funktionen im 
Kontext des Unfalls untersucht. Im Zuge der Untersuchung des Kompetenzmanagements 
wird neben der fachlichen und sozialen Eignung auch die Einhaltung der von den 
Regelwerken vorgegebenen Auswahlkriterien der Bestellung und die 
Schulungsmaßnahmen überprüft. Ob bei den überprüften Personen neben der Befähigung 
auch die Befugnis vorlag, wird im Rahmen der Untersuchung der organisatorischen 
Aufgaben und Zuständigkeiten abgehandelt. Überprüft werden Funktionsträger:innen im 
mittelbaren Kontext des Unfalls, wobei nach Notwendigkeit auch die 
Funktionsträger:innen der vorgereihten Berichtsebene als Überprüfungsgegenstand 
einbezogen werden können. 

2.4 Untersuchungsteam 

Mit der Leitung der Untersuchung ist ein:e Mitarbeiter:in der 
Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes beauftragt. Der:Die Beauftragte verfügt über 
ein technisches, technologisches Know-how im Bereich Elektro- Energie- Schutz- Leit- und 
Antriebstechnik, sowie über die Fähigkeit der Handhabung des Projektmanagements 
insbesondere der Projektstrukturierung und der Schnittstellenbearbeitung einzelner 
Gewerke, welche durch eine fundierte Ausbildung, sowie eine jahrzehntelange 
internationale Erfahrung, erworben wurden. Fachliche Unterstützung in den Bereichen 
Fahrzeugtechnik und Betriebstechnik erhält der:die Untersuchungsbeauftragte von zwei 
weiteren Mitarbeiter:innen aus der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes. Der:Die 
Mitarbeiter:in für den Bereich Fahrzeugtechnik verfügt über eine dementsprechende 
abgeschlossene höhere technische schulische Ausbildung und kann auf eine langjährige 
berufliche Erfahrung zurückgreifen. Der:Die Mitarbeiter:in für den Bereich Betriebstechnik 
verfügt über eine abgeschlossene akademische Ausbildung in diesem Fachbereich. 
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2.5 Untersuchungsverfahren (Kommunikations- und 
Konsultationsprozess) 

Mit den an diesem Vorfall beteiligten Personen und Stellen wird während der 
Sicherheitsuntersuchung korrespondiert. Diese Korrespondenzen gelten als 
untersuchungsrelevante Aufzeichnungen und werden gem. § 5 Abs. 14 UUG 2005 und 
Art. 3 Abs. 14 RL (EU) 2016/798 zur Feststellung der Ursache des Vorfalls herangezogen. 
Die Korrespondenzen werden hauptsächlich über E-Mail geführt. Jedes Schreiben, welches 
im Zuge der Untersuchung erstellt wird, wird vor Übermittlung in einem elektronisch 
geführten Schriftverkehrsbuch mit Schriftverkehrsbezeichnung aufgenommen. Alle 
Schreiben der an dem Vorfall beteiligten Personen oder Stellen, die bei der SUB einlangen, 
werden analog zur ausgehenden Korrespondenz abgefertigt. Des Weiteren wird der 
Kommunikationsprozess ergänzt durch Telefonate und Besprechungen bzw. durch 
Befragungen von im Unfall und im Notfallverfahren involvierten Personen. Abgebildet 
wird dieser Teil des Kommunikationsprozesses in Form von Aktenvermerken und 
sonstigen Dokumenten. Auch diese Dokumente sind im Schriftverkehrsbuch mit eigener 
Bezeichnung aufgenommen. Dabei ist ersichtlich, an wen das jeweilige Dokument verteilt 
wurde. [17] 

Der Vorläufige Untersuchungsbericht wird den Beteiligten übermittelt, um sich zu den für 
den Vorfall maßgeblichen Tatsachen und Schlussfolgerungen schriftlich äußern zu können. 

2.6 Beschreibung der Kooperation der beteiligten Stellen 

Im Zuge der Sicherheitsuntersuchung gab es Auffassungsunterschiede mit dem EVU im 
Hinblick auf die Beantwortung von Anfragen der SUB sowie darüber, welche der 
angeforderten Unterlagen vom EVU vorgelegt werden müssen. Vonseiten des EVU 
wurden unter anderem datenschutzrechtliche Bedenken geäußert und ins Treffen geführt, 
die SUB würde zu weitreichende Informationen und Unterlagen anfordern. In Bezug auf 
einzelne Unterlagen wurde die SUB darauf hingewiesen, dass diese von anderen 
Beteiligten anzufordern seien. [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [44] [40] 

Die Differenzen konnten in weiterer Folge nach einem gemeinsamen Besprechungstermin 
weitgehend ausgeräumt werden. Die SUB hat schlussendlich alle für die Erstellung des 
Untersuchungsberichts erforderlichen Unterlagen und Informationen erhalten.  
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Ansonsten verlief die Zusammenarbeit mit allen beteiligten Stellen, insbesondere mit dem 
IB, reibungslos und zielorientiert. Die Anfragen der SUB wurden in ausreichendem Maße 
und zeitnah beantwortet. 

2.7 Untersuchungsmethoden und -techniken 

Die Untersuchung gliederte sich in die drei wiederkehrenden Phasen des Akkumulierens, 
der Hinterfragung und der Analyse. 

Das Sammeln von Daten und Fakten erfolgte einerseits durch empirische Untersuchungen 
an der Unfallstelle und deren Peripherie, und andererseits durch schriftliche und 
mündliche Anfragen an den IB, das EVU, den DU, die Oberste Eisenbahnbehörde, die 
Einsatzkräfte der Stadt Wien, die Exekutive, die Staatsanwaltschaft und die Zentralanstalt 
für Meteorologie und Geodynamik. 

Die Untersuchungen vor Ort setzten sich aus dem Einsatz am Tag des Unfalls, dem 
Vermessen der für den Unfall relevanten bestehenden Infrastruktur sowie dem 
„Befahren“ der Unfallstrecke durch Mitarbeiter:innen des Untersuchungsteams 
zusammen. 

Auf Basis der gesammelten Fakten und Daten erfolgte die Befragung des:der Fdl, beider 
Tfzf sowie des:der Noko. 

Die vollständige und jederzeit nachvollziehbare Dokumentation des Kommunikations- und 
Konsultationsprozesses wurde durch das elektronische Schriftverkehrsbuch, welches 
ausschließlich für die Untersuchung dieses Vorfalls Verwendung findet, sichergestellt.1 

Um die gesammelten Daten und Fakten einer effizienten Auswertung zuführen zu können, 
wurden die unfallkausalen Interaktionen im Konnex mit den zuvor intern im 
Untersuchungsteam definierten Ebenen, die sich aus dem im Punkt 2.3 festgelegten 
Untersuchungsgegenstand geben, analysiert.  

                                                      

1 Detaillierte Beschreibung siehe Punkt 2.5 dieses Berichtes 
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Die Ebenen wurden wie folgt festgelegt: 

Ebene 1: Vorgaben/Handlungen durch den Gesetzgeber. Dies beinhaltet im Wesentlichen 
alle hoheitlich erlassenen Regelwerke und Genehmigungen sowie die Arbeit des BMK. 
Ebene 2: Vorgaben/Handlungen des involvierten IB, des involvierten EVU und des 
involvierten DU. Dies beinhaltet im Wesentlichen alle weiterführenden Regelwerke, deren 
Entstehung und Inkraftsetzung. 
Ebene 3: Management. Dies beinhaltet im Wesentlichen die Anwendung bestehender 
Regelwerke sowie die Zusammenschau (Schnittstelle) der involvierten Unternehmen 
Ebene 4: Operative Prozesse. Dies beinhaltet im Wesentlichen das operative 
Zusammenspiel von Mensch und Technik in den Prozessen (Human-Machine-Interface 
HMI). Das Augenmerk ist dabei sowohl auf das physische als auch auf das kognitive 
Fassungsvermögen des Menschen zu legen (Faktor Mensch). 
Ebene 5: Das Ereignis selbst. Das ist die seitliche Kollision des Z 24646 mit der in der 
Gegenrichtung fahrenden Verschubfahrt. 

2.8 Schwierigkeiten und besondere Herausforderungen 

Wie unter Punkt 2.6 ausgeführt, hatte die SUB Schwierigkeiten, bestimmte Informationen 
zu erhalten, wobei durch die Covid-19-Pandemie zusätzliche Verzögerungen eingetreten 
sind. Die SUB hat daher einige Unterlagen bzw. Informationen, insbesondere die 
endgültige Schadenshöhe oder den Untersuchungsbericht des EVU, relativ spät - teilweise 
erst im Zuge des Stellungnahmeverfahrens – erhalten. 

2.9 Zusammenarbeit mit Justiz 

Im gegenständlichem Vorfall wurde die Untersuchung der Staatsanwaltschaft Wien am 
16. Juli 2019 eingestellt. 

2.10 Sonstige Informationen 

Behördenzuständigkeit 
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Die zuständige Eisenbahnbehörde ist der:die Bundesminister:in für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.2 

                                                      

2 Zum Zeitpunkt des Unfalls waren die Verkehrsagenden im damaligen Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie. 



 

20 von 116 Untersuchungsbericht 

3 Beschreibung des Ereignisses 

a) Informationen über das Ereignis und seine Hintergründe 

1. Ereignisart 
Kollision von Personenzug Z 24646 mit einer Verschubfahrt 

2. Zeitpunkt und Ort des Vorfalls 
Montag, 01. Juli 2019, ca. 16:42 Uhr 
ÖBB-Strecke 11401Wien Praterstern (in Nw)=Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf – 
(Breclav) im Bf Floridsdorf (in F) in km 5,850 bei Weiche 203 und 202 

Abbildung 1 Skizze Eisenbahnlinien Österreich 

 

Quelle: BMK/SUB 
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3. Örtlichkeit und örtliche Verhältnisse 
Die Ereignisstelle befindet sich im Bf Floridsdorf (in F) Richtung Hst Siemensstraße (in F) 
unmittelbar nach der Abzweigung zur Hst Wien Brünner Straße (in F). Nach der 
Abzweigung, zwischen den beiden ÖBB-Strecken (11401 und 11201), befindet sich in den 
km 5,240 bis km 6,580 der Standort der ÖBB-Produktion GmbH in Floridsdorf (Zugfahrt 
Floridsdorf), welcher über die Verbindungsgleise 800S und 852 in das Streckennetz des IB 
eingebunden ist. Der ÖBB–Produktion GmbH Standort Floridsdorf ist über die 
Ruthnergasse erreichbar. Die Erreichbarkeit der Ereignisstelle über das Wiener 
Straßennetz ist am ehesten durch die Angerer Straße gegeben. Der:Die Tfzf der 
Verschubfahrt ist Mitarbeiter:in der ÖBB–Produktion GmbH (Standort Floridsdorf). Die 
Verschubfahrt begann auf Gleis 406, welches links zur Fahrtrichtung liegt und vom IB 
betrieben wird. Die Querung des Hauptgleises war dadurch erforderlich. 

Abbildung 2 Örtlichkeit der Ereignisstelle (bei Weiche 203 und 202) 

 

Quelle: IB/SUB 

Zum Zeitpunkt des Vorfalles gab es weder eine Betriebs- und Bauanweisung (Betra) noch 
eine Störung. Vorübergehende Langsamfahrstellen oder andere Besonderheiten sind in 
der La 2019 Nr. 153 (gültig vom 24.06.2019 bis 07.07.2019) für den Zeitpunkt des Vorfalls 
für diese Strecke nicht vermerkt. [1]  
  

                                                      

3 Die La ist eine Zusammenstellung aller Langsamfahrstellen und betrieblichen Besonderheiten die alle zwei 
Wochen als Ergänzung zum Buchfahrplan vom IB neu herausgegeben wird. 
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Witterung; Sichtverhältnisse 
Lufttemperatur: 36°C 
Niederschlag: kein Niederschlag 
Sonnenschein: sonnig, jedoch von Norden her zeigte sich eine aufziehende dünne 
hochliegende Bewölkung 
Wind: Südwind mit einer Geschwindigkeit von 5 bis 10 km/h und Windspitzen bis 
20 km/h.4 [13] 

Keine Beeinträchtigung der Sichtverhältnisse [14] 

4. Todesfälle, Verletzungen und Sachschäden 

Todesfälle und Verletzungen 
Es wurden bei dem Vorfall vier Fahrgäste des Z 24646 leicht verletzt. [3] 

Schäden an Fracht, Gepäck und anderes Eigentum 
Eine diesbezügliche Anfrage an das EVU blieb unbeantwortet. [27]  

Schäden an Fahrzeugen, Infrastruktur und Umwelt 
Zum Entfernen der beiden Zugteile war ein Hilfszugeinsatz inklusive Kraneinsatz 
erforderlich.  
Die Wiederherstellung der beschädigten Infrastruktur umfasste: 
110 lfm. Schienen, 5 Stk. Weichenschwellen, 4 Stk. Rippenplatten, 1 Stk. Weichenherz, 2 
Stk. Radlenker, 23 Stk. Betonschwellen inkl. aller dazu notwendigen Arbeiten wie 
beispielsweise das Umspannen der Oberleitung, schottern der Gleisfelder auf Gl201 für 
die Stopfmaschine, Vermessung der Weichen W202 u 203, Schweißarbeiten. [5] 
 
• Schaden Fahrzeugen: € 2.022.376.- [23] [69] 
• Schaden Infrastruktur: € 215.500.- [2] 

                                                      

4 Die beiden dem Unfallort nächstgelegene ZAMG-Wetterstationen sind in Donaufeld und Stammersdorf. 
Nach Angaben des ZAMG handelt es sich bei einer Windgeschwindigkeit von 5 bis 10 km/h um eine mittlere 
Geschwindigkeit. 
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• Schaden Umwelt: € 0.- 

Abbildung 3 Schäden an den Fahrzeugen 

 

Quelle: SUB 

5. Andere Folgen 
Es kam zu Zugausfällen und Verspätungen im Personenverkehr wie im 
Nichtpersonenverkehr. [3] Der Zugsverkehr zwischen Bf Floridsdorf und Bf Leopoldau 
wurde bis zum frühen Morgen des 03.07.2019 eingestellt. Züge wurden teilweise über 
Wien Hauptbahnhof und Bf Stadlau umgeleitet. Ein Pendelverkehr mit Bussen zwischen 
Bf Floridsdorf und Bf Leopoldau mit Aufenthalt in der Hst Siemensstrasse wurde 
eingerichtet. [4] 
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6. Beteiligte Personen und Stellen, Schnittstellen 
• IB – (ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft) 
• EVU – (ÖBB-Personenverkehr Aktiengesellschaft)  
• DU – (ÖBB-Produktion Gesellschaft mbH, -Tfzf) 
• Fahrzeughalter (EVU, DU) 
• ECM (EVU, DU) 

7. Beteiligte Fahrten 

Tabelle 3 Fahrt-/Zugnummer 24646  

 Fahrt-/Zugnummer 24646 

EVU ÖBB-Personenverkehr AG 

Zugart Schnellbahn 

Zuglauf Mödling - Wolkersdorf 

Triebzug 93 81 4020 268 - 1 
93 81 4020 319 - 2 
jeweils bestehend aus Triebwagen (4020), 
Zwischenwagen (7020) und Steuerwagen (6020) 

Zugsicherungssystem PZB 60 

Gesamtmasse 288 t 

Gesamtlänge 138,8 m 

Buchfahrplan / Fahrplanmuster Heft 850 / Muster 20902 

Fahrplanhöchstgeschwindigkeit, höchst zulässige 
Geschwindigkeit am Vorfallort 

120 km/h, 100 km/h 

Bremshundertstel erforderlich / vorhanden 133 % / 153 % 

Besetzung ca. 240 Fahrgäste, 1 Tfzf  

Einstellungsregister Gültige Eintragungen vorhanden 
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Tabelle 4 Fahrt-/Verschubfahrt  

 Fahrt-/Zugnummer Verschubfahrt 

EVU ÖBB-Personenverkehr AG 

Zugart Doppelstock-Wendezug 

Verschublauf Floridsdorf-Fbf – Bf Floridsdorf 

Triebfahrzeug 91 81 1116 122-3 
ÖBB Taurus 

Wagennummern 50 81 26-33 516-7 
50 81 26-33 073-9 
50 81 26-33 159-6 
50 81 26-33 123-2 
50 81 86-33 031-4 (letztes Fahrzeug, Steuerwagen) 

Zugsicherungssystem PZB 90 

Gesamtmasse 388 t 

Gesamtlänge 154 m 

Buchfahrplan / Fahrplanmuster - 

höchst zulässige Geschwindigkeit der 
Verschubfahrt 

25 km/h 

Bremshundertstel vorhanden 157 % 

Besetzung 1 Tfzf  

Einstellungsregister Gültige Eintragungen vorhanden 

8. Infrastruktur und Signalsystem 
Die Strecke 11401 wird elektrisch betrieben. Die Versorgung der Bahn ist im 
Streckenbereich Wien Praterstern (in Nw) bis zur Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf 
durch ein 15 kV/16,7 Hz Oberleitungssystem sichergestellt. Im gesamten 
Streckenabschnitt wird die Betriebsart Gleiswechselbetrieb mit Fahrordnung „rechts“ 
angewendet. Eine punktförmig wirkende Zugbeeinflussung (PZB) überwacht durch 
Gleismagnete die Einhaltung der signalisierten Beschränkungen und ermöglicht den 
Eingriff in die Fahrt der Fahrzeuge, wenn diese eine dementsprechende PZB Ausrüstung 
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besitzen.5 Die Weichen und Signale werden über ein elektronisches Stellwerk der Bauart 
SMC 86 (Fa. Siemens) durch die Betriebsführungszentrale Wien (BFZ) fernbedient.  
Am Ende des Bahnsteiges 3 (Gleis 103), auf km 4,768, befinden sich die 
Lichtzeichensignale „E 3“ und „f“. Das Signal „E 3“ fungiert als Zwischensignal und das 
Signal „f“ als Vorsignal. Das Vorsignal „f“ ist eine Vorabinformation für das 963 m 
entfernte Hauptsignal „F 202“, welches als Zwischensignal fungiert. Auf Höhe des Signals 
„F 202“ liegt ein 2000 Hz Magnet für die punktförmige Zugbeeinflussung (PZB). Etwa 
50,5 m vor dem Signal „F 202“ befindet sich ein Signalnachahmer mit der Bezeichnung 
„1F202“. Zwischen dem Zwischensignal „E 3“ und dem Signalnachahmer ist auf km 5,147 
auf einem Oberleitungsmast ein Geschwindigkeitsanzeiger als Formsignal („GA 202“) mit 
der Kennziffer 10 montiert.6 7 [26] 

9. Sonstige Informationen 
Verzeichnis örtlich zulässiger Geschwindigkeiten (VzG)8 

Gemäß der VzG-Grafik für die Fahrplanperiode 2018/2019 (ab Dez. 2018) der Strecke 
11401 ist am Unfallort für Fahrtrichtung 1 eine örtlich zulässige Geschwindigkeit von 
100 km/h festgelegt (ab km 5,046). In km 4,044 bis km 5,046 beträgt die zulässige örtliche 
Geschwindigkeit 90 km/h, wobei in der Grafik vermerkt ist, dass die örtlich zulässige 
Geschwindigkeit ab km 4,768 auf 60 km/h abgemindert ist, wenn ZS „E3“ zeigt „Frei mit 
60 km/h“ (für Fahrten auf Strecke 11401). 

IB Buchfahrplan 

Die für den Unfallort (ca. km 5,8) relevanten Geschwindigkeiten, Zeiten und 
Kilometrierungen des Z 24646 sind aus dem Buchfahrplan des IB, Heft 850, mit der 
Gültigkeit vom 9. Dezember 2018 bis 14. Dezember 2019, entnommen.9 Der Z 24646 
verkehrt demnach von Mödling nach Mistelbach gemäß Muster 20902. Als Abfahrts- bzw. 

                                                      

5 Der Streckenabschnitt Wien Süßenbrunn-West – Bernhardsthal ist im ETCS Level 2 befahrbar (European 
Train Control System). 
6 Das Signal gibt die zulässige Geschwindigkeit mit 1/10 ihres Wertes an (Details siehe DV V2 § 13). 
7 Die km Angaben 4,768 und 5,147 sind dem Sicherungstechnischen Lageplan der ÖBB Infrastruktur 
Aktiengesellschaft mit der Plannummer 145.020 L1 Status B Ausgabe Nr. 14 vom 01.08.2016 entnommen.   
8 VzG für die Fahrplanperiode 2018/2019, herausgeben 10.12.2018, Version 3.0 
9 Dieser Buchfahrplan enthält Personenzug Fahrpläne der Nummerngruppe 21170 bis 29950 (nur gerade 
Nummern) der Strecken Payerbach-Reichenau/Wolfsthal -Floridsdorf- Absdorf-Hippersdorf/Hollabrunn/Laa 
a.d. Thaya/Gänserndorf sowie für CAT-Züge der Strecke Flughafen Wien – Wien Mitte-CAT 
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Ankunftszeitzeit ist im Buchfahrplan 15:51 Uhr bzw. 17:29 Uhr eingetragen. Z 24646 soll 
gemäß Muster um 16:34 Uhr in Bf Floridsdorf (in F) ankommen und um 16:35 Uhr wieder 
abfahren. Der Bf Floridsdorf (in F) ist im Buchfahrplan mit einer Kilometrierung von km 4,8 
ausgewiesen. Die Maximale Geschwindigkeit in diesem Bereich, km 4,1 bis km 5,1, darf 
nach Buchfahrplan 90 km/h betragen. Nach km 5,1 erlaubt der Buchfahrplan eine 
maximale Geschwindigkeit von 100 km/h. Die Fahrplanhöchstgeschwindigkeit beträgt 
120 km/h. 

b) Sachliche Beschreibung 

1. Ereignisbeschreibung 
Nach einer eineinhalb-stündigen Pause übernahm der:die Tfzf am Bahnsteig 3 des 
Bf Floridsdorf (in F) um ca. 16:38 Uhr den Führerstand des Z 24646. Zu diesem Zeitpunkt 
befand sich der:die Tfzf in der 11. Dienststunde. Bereits zuvor hatte der:die Tfzf weitere 
zwei Pausen mit je einer Stunde absolviert.10 Der Dienstschicht des:der Tfzf ging eine 
48 Stunden Ruhephase voraus. Bei der Übernahme kam es zu einem Übergabegespräch 
mit dem:der bisherigen Tfzf des Z 24646, wo besprochen wurde, dass keine Befehle 
vorliegen.11 [6] Der Zug verkehrte im 00 Betrieb.12 Dateneingaben in das elektronische 
System des Zuges waren nicht vorgesehen. Lediglich die Zugnummer des Zuges musste in 
das TIM-Gerät des:der Tfzf eingegeben werden. Da der Zug drei Minuten verspätet war, 
hat der:die Tfzf die Abfahrt des Zuges nach seiner:ihrer Wahrnehmung rasch vollzogen 
und wollte die Inbetriebnahme des TIM-Gerätes in der nächsten Haltestelle (Wien 
Siemensstraße) nachholen.13 Das TIM-Gerät befand sich im Rucksack des:der Tfzf, welchen 
der:die Tfzf auf den Nebensitz des Führerstandes platzierte. Das Vorsignal „f“, unmittelbar 
am Ende des Bahnsteiges 3 bei km 4,768 positioniert, signalisierte „VORSICHT“, der:die 
Tfzf quittierte mit der Wachsamkeitstaste vorschriftsgemäß diese Information unmittelbar 
nach der Abfahrt des Z 24646. Er:Sie sprach dabei für sich das Wort „VORSICHT“ und 

                                                      

10 Im Protokoll der Befragung des:der Tfzf, welche durch die Dienstelle des:der Tfzf durchgeführt wurde, sind 
die drei Pausen mit 08:16 bis 09:17 Uhr, 11:12 bis 12:17 Uhr und 15:02 bis 16:34 Uhr festgehalten[10]. 
11 Wären Befehle vorgelegen, so hätten diese in Papierform vorliegen müssen und deren Übernahme wäre 
durch Unterschrift des:der neuen Tfzf zu quittieren gewesen. 
12 Das ist der umgangssprachliche Begriff der Eisenbahn für einen Betrieb, bei dem die Zugfahrt ohne 
Zugbegleiter:in durchgeführt wird (Züge ohne Zub).  
13 Die Auszüge aus der ARAMIS Realtime – Zugverfolgung zeigen, dass der Zug mindestens 1 Minute 
gestanden ist, dies entspricht die Vorgabe der Dauer des Aufenthaltes aus dem Buchfahrplan des IB. 
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nahm an, dass sich im Blockabschnitt noch ein davor fahrender Zug befindet.14 Der:Die 
Tfzf stellte mit Hilfe des AFB (Automatischer Fahrbremshebel) die zulässige 
Fahrgeschwindigkeit 60 km/h ein und beschleunigte damit den Zug, da das Zwischensignal 
„E 3“, welches über den Vorsignal „f“ montiert ist, für den anschließenden Gleisabschnitt 
„FREI mit 60 km/h“ signalisierte.15 Nach etwa 913 m Fahrt passierte Z 24646 den 
Signalnachahmer „1F 202“, welcher ca. 50,5 m vom zugehörigen Zwischensignal 
(Hauptsignal) „F 202“ entfernt ist. Weder dieser Signalnachahmer, welcher „das Signalbild 
HALT“ des Zwischensignal „F 202“ ankündigte, noch die „HALT“ Signalisierung des 
Zwischensignals „F 202“ wurde vom:von der Tfzf wahrgenommen. [6], [10] Der beim 
Zwischensignal „F 202“ angeordnete 2000 Hz Magnet leitete über die PZB bei einer 
Geschwindigkeit von 59 km/h die Zwangsbremsung ein. Nach einem Bremsweg von ca. 
90 m kollidierte Z 24646 bei einer Geschwindigkeit von 10 km/h auf der Weiche 203 mit 
der Verschubfahrt und kam 114 m nach dem Zwischensignal „F 202“ zum Stillstand. [7] 

Der:Die Tfzf der Verschubfahrt begann seinen:ihren Dienst um 05:25 Uhr und hätte diesen 
planmäßig um 20:20 Uhr beendet. Die Überstellung des Doppelstock-Wendezuges vom 
Gleis 406 des Frachtenbahnhofs Floridsdorf auf Gleis 201 des Bf Floridsdorf nahm er:sie 
um ca.16:40 Uhr vor.16 Der:Die Fdl Stellbereich Schnellbahn 2 stellte zuvor eine 
„Verschubstraße ohne Verschubwegfreimeldung“ von „Q 406“ auf „F 201“ mittels 
Verschubsignal am Hauptsignal „Q 406“. Bevor der:die Tfzf wegfuhr, hielt er:sie 
Rücksprache mit dem:der Fdl, um sich die Zustimmung zum Verschub geben zulassen. Da 
es sich um eine Verschubfahrt handelte, wurde das TIM-Gerät nicht verwendet. Die 
Verschubfahrt war durchgehend druckluftgebremst. Der:Die Tfz fuhr bis zum Hauptsignal 
„Q 406“, welches etwa 200 m vor der Ereignisstelle situiert ist, und setzte nach Erhalt 
einer Freisignalisierung die Fahrt um ca. 16:40 Uhr mit ca. 25 km/h fort. Dabei musste der 

                                                      

14 Für den:die Tfzf bedeutet „VORSICHT“ am Vorsignal, dass am zugehörigen Zwischensignal durchaus 
„HALT“ zu erwarten wäre. Das dazugehörige Zwischensignal „F 202“ für die Strecke 11401 ist vom Vorsignal 
958 m entfernt. Ein Grund für die Signalisierung „VORSICHT“ könnte sein, dass der Blockabschnitt noch mit 
einem Fahrzeug belegt ist. Der:Die Tfzf darf jedoch erwarten, dass bis zur Annäherung zum Zwischensignal 
der Blockabschnitt frei wird, und das Zwischensignal „F 202“ sehr wohl „FREI“ signalisiert gibt. Diese 
Signalisierung des Vorsignal „f“ hätte aber auch Geltung für die Strecke 11201 (Floridsdorf (in 
F)=Staatsgrenze nächst Retz – (Satov)) gehabt haben können. Der:Die Tfz gab bei der Einvernahme durch die 
SUB an, dass die „VORSICHT“ Signalisierung für ihn:sie eine Routinesignalisierung sei, da es durchaus üblich 
sei, dass bei dieser Strecke das Vorsignal bei der Abfahrt aufgrund der großen Dichte, „VORSICHT“ anzeigt. [6] 
15 Die Signalisierung „FREI mit 60 km/h“ ist gem. Signalbuch 30.02 (DV V2) dann gegeben, wenn am 
Hauptsignal (hier verwendet als Zwischensignal) die beiden rechten Lichter lotrecht untereinander grün 
leuchten, und bedeutet, dass der Weichenbereich mit höchstens 60 km/h befahren werden darf. 
16 Der:Die Tfzf wäre mit diesem Doppelstock-Wendezug planmäßig als Z 2251 nach Payerbach Reichenau 
gefahren. [12] 
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Verschub das Hauptgleis, auf dem der Z 24646 verkehrte, queren. Der:Die Tfzf bemerkte 
den entgegenkommenden Z 24646 und hatte dabei den Eindruck, dass der Z 24646 nicht 
vor dem für seine: ihre Fahrstrecke befindlichen Signal anhalten werde. Da der:die Tfzf der 
Verschubfahrt davon ausging, dass ein Anhalten nicht mehr möglich war bzw. ein 
Anhalten das Gleis blockieren würde, fuhr er:sie in gleichbleibender Geschwindigkeit 
weiter und versuchte so die Weiche zu überqueren. Nachdem bereits mehr als die Hälfte 
des Zuges über der Weiche war, kam der Zug um ca. 16:42 Uhr zum Stillstand, da durch 
die Kollision mit dem Z 24646 der Zug zwischen dem vorletzten und dem letzten Wagen 
auseinandergerissen wurde und zwei Wagen entgleisten. Der:Die Tfzf nahm den 
Druckverlust sowie einen Ruck wahr. [11] [12] [9] Der:Die Tfzf der Verschubfahrt meldete 
dem:der Fdl eine vermutete Signalüberfahrung des Z 24646 und die Kollision mit der 
selbigen Zuggarnitur. Zeitgleich bekam der:die Fdl den Anruf vom:von der Tfzf des 
Z 24646, der:die die Signalüberfahrung am Zwischensignal „F 202“ und eine Kollision mit 
einem Doppelstock-Wendezug meldete. [8] 

Z 24646 entgleiste mit dem vorlaufenden Drehgestell in Fahrtrichtung rechts des Wagens 
93 81 4020 268-1. Die Verschubfahrt entgleiste mit dem vorlaufenden Drehgestell in 
Fahrtrichtung rechts des Wagens 50 81 86-33 031-4, welcher von den übrigen vier Wagen 
getrennt wurde. Bevor die beiden entgleisten Wagen kollidierten, streifte der Wagen 
93 81 4020 268-1 noch den vorletzten Wagen (50 81 26-33 123-2) der Verschubfahrt 
mittig. [3] 

Ereigniskette 

Tabelle 5 Ablauf der Ereignisse 

Zeitpunkt Beschreibung Quelle 

01.07.2019 
ca. 16:30 Uhr 

Tfzf findet sich auf Gleis 103 im Bf Floridsdorf ein um Z 24646 
(Ablöse Tfzf) zu übernehmen 

[6] 

16:38:57 Uhr Z 24646 findet sich mit mehr als 4 Minuten Verspätung auf Gleis 103 
ein 

[61],[62] 

16:40:10 Uhr Verspätete Abfahrt Z 24646 vom Gleis 103; 
Vorsignal „f“ signalisiert „VORSICHT“; 
Tfzf quittiert mit Wachsamkeitstaste; 
Zwischensignal „E 3“ signalisiert frei mit 60 km/h; 
Tfzf beschleunigt auf 59 km/h  

[6],[7], 
[61], 
[62] 
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Zeitpunkt Beschreibung Quelle 

ca. 16:41 Uhr Zwangsbremsung Z 24646 durch den von der PZB ausgelösten 
2000 Hz Magneten beim HALT zeigenden Zwischensignal „F202“ 

[7] 

ca. 16:39 Uhr Fdl Stellbereich Schnellbahn 2 stellt für die Überstellung der 
Verschubfahrt (Doppelstock Wendezug) „Verschubstraße ohne 
Verschubwegfreimeldung“ von „Q 406“ auf „F 201“ mittels 
Verschubsignal am Hauptsignal „Q 406“ 

[8] 

ca. 16:40 Uhr Abfahrt der Verschubfahrt (Doppelstock Wendezug) von Floridsdorf 
Fbf (in F) Gleis 406; 
Tfzf beschleunigt auf 25 km/h 

[9] 

ca. 16:42 Uhr Kollision Z 24646 mit Verschubfahrt [4] 

2. Notfallmaßnahmen 

Notfallverfahren Eisenbahn 

Tabelle 6 Notfallverfahren Eisenbahn 

Zeitpunkt Beschreibung Quelle 

01.07.2019 
16:42 Uhr 

Tfzf der Verschubfahrt und Tfzf Z 24646 informieren Stellbereichs Fdl [18] 

ca. 16:43 Uhr Zuglenkung informiert Noko 02 und Noko 03 [19] 

16:46 Uhr Noko 02 verständigt Rettung und gibt den Einsatz eingeschränkt frei [4], [19] 

16:50 Uhr Noko 02 verständigt Feuerwehr und gibt den Einsatz eingeschränkt 
frei 

[4], [19] 

16:52 Uhr Noko 02 verständigt Polizei und gibt den Einsatz eingeschränkt frei [4], [19] 

16:54 Uhr Vorfalluntersuchung des EVU wird informiert [23] 

16:55 Uhr Übernahme der örtlichen Notfallkoordination durch EL des IB [20] 

16:56 Uhr Betriebsleitung des EVU wird informiert [23] 

16:57 Uhr Betriebsstörungskonzept (BSK) wurde in Kraft gesetzt [20] 

17:02 Uhr Die SUB wird durch den:die ZIKO des IB telefonisch über den Vorfall 
unterrichtet 

[21] 

17:20 Uhr Oberleitung über Gleise freigeschalten [4], [20] 
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Zeitpunkt Beschreibung Quelle 

17:23 Uhr Oberleitung über Gleise geerdet [4], [20] 

17:24 bis 17:30 Uhr Evakuierung der BB des Z 24646 [20] 

17:45 Uhr Rücknahme der Zustimmung für den Einsatzes der Rettungskräfte [4], [20] 

18:08 Uhr VFU des IB beginnt mit der Ermittlung der Ursache des Unfalls Vorort [4] 

18:40 Uhr SUB beginnt mit der Ermittlung der Ursache Vorort vor Ort [22] 

20:25 Uhr Beginn der Bergungsarbeiten der Wagen [4] 

23:50 Uhr Rückgabe der örtlichen Notallkoordination an den:die Noko [4], [20] 

02.07.2019 
03:30 Uhr 

Fahrten werden wieder zugelassen [4] 

03.07.2019 
02:20 Uhr 

Oberleitung über Gleise wieder eingeschalten [4] 

03:06 Uhr Oberbau und Oberleitung uneingeschränkt freigegeben; BSK außer 
Kraft gesetzt 

[4] 

Der:Die Tfzf der Verschubfahrt informierte den:die Stellbereichs Fdl telefonisch über die 
Kollision. Unmittelbar nach Beendigung des Gesprächs meldete der:die Tfzf Z 24646 
der:dem Stellbereichs Fdl den Vorfall.17 Diese:r informierte die Zuglenkung, welche 
wiederum die beiden Nokos in Kenntnis setzte. Sowohl Stellbereichs Fdl, als auch 
Zuglenkung sowie die Nokos befanden sich im selben Raum, sodass die Informationen im 
direkten Gespräch übermittelt werden. Noko 03 erarbeitete anhand der Erstannahme, 
nach der sich der Unfall unter einer Unterführung ereignete, den Anfahrweg für die 
Einsatzkräfte über das alte Stellwerk des ÖBB Produktionsstandortes Floridsdorf 
(Shuttleworthstraße) aus. Dies wurde jedoch nach genauerer Verifizierung der Örtlichkeit 
des Unfalls, die tatsächlich vor der Unterführung war, unverzüglich von Noko 03 revidiert, 
sodass die Feuerwehrzufahrt eines benachbarten Unternehmens über die Angerer Straße 
als Anfahrweg für die Einsatzkräfte bestimmt wurde. Währenddessen nahm Noko 02 mit 
Unterstützung des „Rail Emergency Management REM“ telefonisch Kontakt mit den drei 
Organisationen der Einsatzkräfte (Rettung, Feuerwehr und Polizei) auf und gab bereits die 
Erlaubnis für den eingeschränkten Einsatz. Die Einsatzkräfte durften damit die Gleisanlage 
betreten, müssen jedoch 3 m Abstand zur Oberleitung halten. Die tatsächliche 

                                                      

17 Der:Die Tfzf Z 24646 ging dann bis zum Ende des Zuges, um sich über den Zustand der Bahnbenützenden 
zu informieren. Er:Sie kehrte nach vorne zurück und wartete im Fahrgastraum auf das Eintreffen der 
Rettungskräfte. Die Tfzf-Kabine war aufgrund der Glasscherben für das Verweilen nicht geeignet. 
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Evakuierung des Z 24646 fand nach dem Eintreffen des:der EL des IB und nach Erdung der 
Oberleitung statt. Zuvor konnten von den Einsatzkräften vier unbestimmten Grades 
Verletzte ausfindig gemacht werden, die dann nach Abschaltung der Oberleitung von der 
Rettung versorgt und abtransportiert wurden. Die übrigen Bahnbenützenden wurden mit 
einem von der Feuerwehr organisierten Bus zum Bf Floridsdorf gebracht. Nach Sicherung 
des Fahrdatenspeichers beider Züge durch die Einsatzleitung begannen sowohl die 
Bergungsarbeiten der verunglückten Wagen als auch die für den Abtransport der Wagen 
notwendigen Instandsetzungsarbeiten an der Infrastruktur (Weiche). Nach 
Wiederzulassung von Fahrten wurden die Wagen abtransportiert. 34 Stunden nach dem 
Unfall wurden Oberbau und Oberleitung wieder uneingeschränkt freigegeben und das BSK 
außer Kraft gesetzt.  

Notfallverfahren öffentliche Dienste 

Tabelle 7 Notfallverfahren öffentliche Dienste 

Zeitpunkt Beschreibung Quelle 

01.07.2019 
ca. 16:54 Uhr 

Anwohner:in verständigt anonym telefonisch über den „Notruf 122“ 
die Berufsfeuerwehr Wien 

[15] 

16:55 bis 17:16 Uhr Alarmierung der einzelnen Wachen (Fahrzeuge bzw. Gerätschaften) [15] 

17:45 bis 18:37 Uhr Rückkehr der Fahrzeuge bzw. Gerätschaften [15] 

Durch einen:eine in der Nähe des Unfalls wohnenden:wohnende Passanten:Passantin 
wurde um ca. 16:54 Uhr telefonisch über den „Notruf 122“ der Magistratsabteilung MA 68 
der Stadt Wien (Feuerwehr und Katastrophenschutz) ein Zusammenstoß der Eisenbahn 
gemeldet. Aufgrund der Meldung wurde von der MA 68 gemäß Ausrückordnung für 
Eisenbahnunfall inkl. Bereitstellungsraum alarmiert.18 Anschließend erfolgte eine 
Absprache mit Rettungsdienst, Polizei und Noko des IB. Die Einsatzstelle wurde über die 
Feuerwehrzufahrt eines benachbarten Unternehmens angefahren. Der Feuerwehreinsatz 
wurde mit einundzwanzig Fahrzeugen bzw. Gerätschaften aus acht Standorten 
durchgeführt. Bei allen Einsätzen im Gleisbereich ist der:die Einsatzleiter:in aller 

                                                      

18 Diese interne Verfahrensanweisung mit der Nummer NAW-DAW-101 regelt die weitere Abhandlung. 
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Rettungsorganisationen der:die Einsatzleiter:in der Feuerwehr.19 Ihm:Ihr oblag die 
Koordination und Einleitung sämtlicher Maßnahmen, die ein sicheres Betreten des 
Gleiskörpers ermöglichten. Er:Sie wurde daher vor dem Betreten der Gleisanlage vom 
Rettungsdienst und der Polizei kontaktiert. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Feuerwehr 
waren bereits Rettungsdienst, Polizei und die Einsatzleitung des IB vor Ort. Von der 
Einsatzleitung des IB wurde bekanntgegeben, dass auf den betroffenen Gleisen bzw. auf 
den angrenzenden Gleisen der Fahrbetrieb bereits eingestellt sei. Nach erfolgter stromlos 
Schaltung (Freischaltung der Oberleitung), wurden von der IB Einsatzleitung beidseitig die 
Erdungsstangen eingelegt (geerdet). Danach erfolgte die Evakuierung des Z 24646 durch 
die Feuerwehr. Dabei wurden die Bahnbenutzenden (BB) vom Bahndamm 
herunterbegleitet und in weiterer Folge von einem Autobus von der Einsatzstelle zur 
nächstgelegenen Schnellbahnstation verbracht. Vier verletzte Personen wurden dem 
Rettungsdienst zur Behandlung übergeben. Der Einsatz wurde dann für weitere 
Maßnahmen (Bergung der Garnitur etc.,) an die IB Einsatzleitung übergeben. Die 
Fahrzeuge der Feuerwehr kamen zwischen 17:45 Uhr und 18:37 Uhr zu ihren jeweiligen 
Standorten zurück.  [15], [16] 

                                                      

19 Dies ist nicht nur bei technischen Feuerwehreinsätzen (z.B. Eisenbahnunfall) und Bränden der Fall, 
sondern auch bei Einsätzen die unter normalen Umständen keine Intervention der Feuerwehr nach sich 
ziehen würden (z.B. verletzte Person am Gleiskörper). 
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4 Auswertung des Ereignisses 

a) Aufgaben und Pflichten 

1. Eisenbahnunternehmen und/oder Infrastrukturbetreiber 

Verfügbare Zeit für die Tfzf-Ablöse 

Die für die Tfzf-Ablöse planmäßig zur Verfügung stehende Minute ist als systemischer 
Faktor ursachenrelevant. Wie die Untersuchung ergab, entspricht diese Zeitvorgabe nicht 
den Vorgaben durch den IB. Der IB als Zuweisungsstelle im Sinne des § 62 Abs. 1 EisbG 
1957 erstellt gem. § 59 EisbG 1957 die Schienennetz-Nutzungsbedingungen (SNNB), die 
gegenüber jedem Fahrwerkskapazitätsberechtigten in gleicher Weise anzuwenden sind 
und unter anderem auch die betrieblichen Bedingungen zu enthalten haben. Der IB hat im 
Punkt 4.4.5.4 der SNNB die Mindestbehandlungszeiten für Zugmanipulation festgelegt. 
Die Mindestaufenthaltszeit, um eine Tfzf-Ablöse durchführen zu dürfen, ist demnach 
sowohl für den Güterverkehr als auch für den Personenverkehr mit 3 Minuten 
vorgegeben. Es obliegt daher dem EVU gem. § 5 Abs. 1 EisbBBV, dafür Sorge zu tragen, 
dass für den Wechsel der Führung des Tfz genügend Zeit, das bedeutet in diesem Fall 
zumindest 3 Minuten, zur Verfügung steht.20 Aus dem vom IB herausgegebenen 
Buchfahrplan ist zu erkennen, dass der Aufenthalt für Z 24646 im Bf Floridsdorf planmäßig 
eine Minute beträgt. Da die Ablöse im Bf Floridsdorf planmäßig stattfand, bedeutet dies, 
dass es seitens des EVU gewollt ist, dass die Tfzf-Ablöse innerhalb dieser einen Minute 
stattfindet. Es handelte es sich also im gegenständlichen Fall nicht um einen einmaligen 
Vorgang, vielmehr fand die Ablöse immer auf diese Weise statt, da dies in den 
Grundschichten so vorgesehen ist. Bei der Schicht eines:einer Tfzf gibt es die Teilzeiten 
„Un“ und „Ug“ (Übernahme, Übergabe). Diese Teilzeiten werden von den 
Schichtenplanern:Schichtplanerinnen definiert. Bei personenbefördernden Zügen ist bei 
Planaufenthalten grundsätzlich eine Übergabe möglich. Der Infrastrukturbetreiber braucht 
dabei nicht in Kenntnis gesetzt werden, da auch keine Abfahrbereitschaftsmeldung 

                                                      

20 Der Gesetzgeber hat mit dieser Bestimmung festgelegt, dass das EVU, die vom IB festgelegten und im 
Rahmen des Vertrages über die Zuweisung von Zugtrassen zur Anwendung vorgeschriebener 
Bestimmungen, zu übernehmen hat. 
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erforderlich ist. Es werden auch keine Signale in „HALT“ belassen. [42] Das zum Zeitpunkt 
des Vorfalls im Kraft befindliche Triebfahrzeugführer-Heft der ÖBB Personenverkehr 
Aktiengesellschaft 2019 listet die Tätigkeiten des:der übernehmenden Tfzf auf, gibt jedoch 
für „Un“ und „Ug „keinen Zeitwert an.21  

Der im Tfzf-Heft festgelegte Vorbereitedienst, gliedert sich in einen persönlichen 
Vorbereitedienst (Vp) und einen technischen Vorbereitedienst (Vb). Für den „Vp“ sieht 
das Regelwerk einen Zeitwert von mindestens 6 Minuten vor, während für den „Vb“  
mindestens 10 Minuten ausgewiesen werden.22  Während die „Vp“ vom Regelwerk am 
Beginn der Dienstschicht angesetzt wird, gibt es im Regelwerk für den „Vb“ keinen 
dezidierten Hinweis, wann dieser zu geschehen hat. Bei einem geplanten Aufenthalt von 
einer Minute können jedoch diese 10 Minuten nicht am Triebfahrzeug absolviert 
werden.23 Dass die eine Minute zum Tragen kam, resultiert aus einer Bestellung, die am 
05.04.2018 vom EVU an die Zuweisungsstelle (IB) getätigt wurde. Dabei wurden offenbar 
seitens des EVU die Vorgaben der SNNB nicht eingehalten.  

Anwendung des TIM-Gerätes 

Das Fehlen eindeutiger Vorgaben für die Inbetriebnahme des TIM-Gerätes, welches dazu 
beigetragen hat, das der:die Tfzf im Zuge der Ablöse am Ablösebahnhof das TIM-Gerät 
nicht in Betrieb genommen hat, ist als beitragender, systemischer Faktor 
ursachenrelevant. Das EVU hat im Sinne von § 21a EisbG 1957 die Aufgabe, im Interesse 
der Sicherheit und Ordnung des Betriebes der Eisenbahn die Anwendung der 
vorgesehenen Hilfsmittel durch die Tfzf eindeutig zu regeln sowie deren Umsetzung zu 
beaufsichtigen. Im konkreten Fall wurde das TIM-Gerät nicht im Zuge der Übergabe am 
Übernahmebahnhof installiert und eingerichtet, sondern der:die Tfzf wollte dies beim 
nächsten Halt tun. Grundlegendes Regelwerk für die Handhabung des TIM-Gerätes ist 
gemäß EVU die Richtlinie des DU RILI 3010-002-04.24 [29] Dezidiert ist in diesem Regelwerk 

                                                      

21 Siehe diesbezüglich Triebfahrzeugführer-Heft der ÖBB-PV AG Stand:09.06.2019 mit der 
Dokumentennummer: 751.590-101 Version: 6.0 / ZSB Betriebliche Richtlinie 30.03 ZSB 32 Dienst auf 
Triebfahrzeugen Seite 59 und Seite 70 (siehe 41)d) 1).  
22 Die Mindestangaben resultieren daraus, da das Regelwerk diese Vorbereitung in verschiedene Kategorien 
unterteilt. Siehe Abbildung 5. 
23 Nach Angabe der Obersten Eisenbahnbehörde handelt es sich bei der „Vb“ um die „Vorbereitezeit 
betrieblich“, bei der es um die Inbetriebnahme von Fahrzeugen geht, nicht jedoch um die Übernahme. 
24 Diese Richtlinie hat Eingang in das zum Zeitpunkt des Vorfalls gültige Tfzf-Heft in der Rubrik „Richtlinien 
Tfzf-Heft“ gefunden. In diesem Abschnitt wird auch die Schichtabrechnung und das Befehlsbuch 
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nicht zu finden, dass das TIM-Gerät vor Fahrtantritt wirkträchtig anzubringen ist, jedoch 
kann in der Gesamtschau der Richtlinie davon ausgegangen werden.25 Das Tfzf-Heft, in das 
die RILI 3010-002-04 Eingang gefunden hat, enthält keine über die RILI 3010-002-04 
hinausgehende Regelungen zu diesem Thema.  

Infrastruktur - Sicherheitseinrichtung 

Das EisbG 1957 verpflichtet die Eisenbahnunternehmen in § 19 Abs. 3, dafür zu sorgen, 
dass die Schienenfahrzeuge, Eisenbahnanlagen, Betriebsmittel und sonstiges Zubehör von 
Personen, die zu deren Benutzung oder Betretung befugt sind, im Rahmen dieser Befugnis 
gefahrlos benutzt werden können. Zu den Aufgaben und Pflichten des IB und des EVU 
gehört daher die Bereitstellung und der Betrieb einer funktionierenden 
Sicherheitseinrichtung, welche im Bedarfsfall den Zug noch vor Erreichung des 
Gefahrenpunktes zum Stillstand bringt. Gem. § 24 Abs. 2 und 3 EisbBBV müssen 
Hauptgleise auf Hauptbahnen egal ob auf ihnen bis einschließlich 100 km/h oder mehr als 
100 km/h zugelassen sind, mit einer Zugbeeinflussung ausgerüstet sein, durch die ein Zug 
selbsttätig zum Halten gebracht werden kann.26 Im konkreten Fall hat sich der Abstand 
zwischen der Detektion der Signalüberfahrung beim Zwischensignal „F202“ und dem 
Gefahrenpunkt der Weiche „203“ bei einer signalisierten Geschwindigkeit von 60 km/h als 
nicht ausreichend erwiesen.27  

In § 27 Abs. 2 der EisbBBV ist die erforderliche Mindestsichtweite auf ortsfeste Signale mit 
mindestens 100 m festgelegt. Richtet sich die erforderliche Sichtweite auf ortsfeste 
Signale nach der Geschwindigkeit, muss die Sichtweite gem. § 27 Abs. 3 EisbBBV 
mindestens dem zweieinhalbfachen Wert der am Standort des Signals zulässigen 
Geschwindigkeit entsprechen. Die Sichtweite wurde im Rahmen der Befahrung der 
Unfallstrecke durch die SUB überprüft und als ausreichend empfunden. [64] Am 11.07.2019 

                                                      

abgehandelt. Die Richtlinie TIM ist im Tfzf-Heft mit der Nummer 3010-002-04 identifiziert und hat den 
Revisionsstatus 3. 
25 Siehe Punkte 1.3 (Nutzung, Pflege); 1.4 (Einsatzzweck); 2.1 (Ausfall TIM bei Dienstbeginn) und 2.2 (Ausfall 
TIM während der Fahrt) der RILI 3010-002-04 
26 Siehe 3 1)a) 9. Sowohl das Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten als auch der Buchfahrplan 
weist eine maximale Geschwindigkeit von 100 km/h aus. 
27 Das bedeutet, dass zwar eine Zugbeeinflussung vorhanden war, die auch reagiert hat, aber der Abstand 
zwischen dem Punkt bei dem die Reaktion erzwungen wurde und dem Gefahrenpunkt zu klein war, da der 
Bremsweg des Zuges (ca. 114 m) länger als der Abstand war. [63]  
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wurde seitens des IB eine Sichtbarkeitsprüfung des ZS „F202“ durchgeführt und ebenfalls 
als ausreichend erachtet. [3] 

2. Instandhaltungsbetriebe 
Die Aufgaben und Pflichten der Instandhaltungsbetriebe sind für die Auswertung des 
Ereignisses nicht von Belang, da die Untersuchung keinen Hinweis ergab, dass es aufgrund 
einer möglichen technischen Beeinträchtigung der Funktionalität von Teilen der 
Infrastruktur oder des rollenden Materials zum Unfall kam.  

3. Hersteller von Schienenfahrzeugen / sonst. Eisenbahnprodukte 
Die Aufgaben und Pflichten der Hersteller an der in den Unfall involvierten Anlagen, 
Maschinen und Geräten sind für die Auswertung des Ereignisses nicht von Belang, da die 
Untersuchung keinen Hinweis ergab, dass es aufgrund eines möglichen Fehlers in der 
Konstruktion, im Aufbau oder durch die verwendeten Materialen zum Unfall kam. Es 
wurden daher auch keine vertiefenden Untersuchungen angestellt, wie weit die in 
Anwendung befindlichen Anlagen und Gerätschaften bezüglich ihrer Konstruktion den 
gesetzlichen Normen bzw. der Stand der Technik entsprachen. Für die Schienenfahrzeuge 
lag zum Zeitpunkt des Unfalls eine gültige Zulassung vor. [30] 

4. Nationale Sicherheitsbehörde und/oder Eisenbahnagentur der EU 
Gemäß § 12 Abs. 2 EisbG 1957 ist der:die Bundesminister:in für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie die zuständige Eisenbahnbehörde. Durch 
die Geschäfts- und Personaleinteilung des Bundesministeriums wird die Wahrnehmung 
der amtswegigen eisenbahnbehördlichen Angelegenheiten der Abteilung „Obersten 
Eisenbahnbehörde Überwachung E 4“ übertragen. Das betrifft unter anderem die 
Überwachung der Angelegenheiten des Eisenbahnpersonals (Betriebsleitung, 
Eisenbahnaufsichtsorgane) und des Betriebs von Fahrzeugen, die Überwachung im 
Rahmen der Sicherheitsgenehmigung und Sicherheitsbescheinigung, die Überwachung des 
Baus und Betriebs von Anlagen und die Überwachung Allgemeiner Anordnungen an 
Eisenbahnbedienstete sowie Überwachungsstrategie und Überwachungspläne.  

Im Zeitraum vom 01. Juli 2014 bis zum 01. Juli 2019 hat sich die Aufsichtstätigkeit der 
Obersten Eisenbahnbehörde Überwachung nicht darauf bezogen, ob die Festlegung des 
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Abstandes der Auslöser von Zwangsbremsungen (z.B. 1000/2000 Hz Magnete) zu den 
Gefahrenpunkten ausreichend ist. [31] 28 

Die Überprüfung der Einhaltung der Arbeits-, Fahr- und Ruhezeiten von Tfzf erfolgt durch 
die Arbeitnehmerschutzbehörde29 einerseits stichprobenartig (im Rahmen von 
Inspektionen und Kontrollen) und andererseits anlassbezogen (beispielsweise nach 
Unfallereignissen oder Beschwerden). In Bezug auf den gegenständlichen Unfall wurden 
routinemäßig die Aufzeichnungen gem. § 26 Arbeitszeitgesetz und § 25 Arbeitsruhegesetz 
von allen am Unfallereignis beteiligten Arbeitnehmern:innen – also den beteiligten Tfzf – 
für den Zeitraum von drei Monaten vor dem Unfall überprüft. Diese Überprüfung ergab 
keine Auffälligkeiten bezüglich einer Abweichung von den vorgegebenen Arbeitszeiten 
und Arbeitsruhezeiten. Darüber hinaus hat das VAI stichprobenartig die 
Arbeitszeitaufzeichnungen vergleichend überprüft, die nach dem Unfallereignis einerseits 
dem VAI und andererseits der SUB vorgelegt wurden. Im Rahmen dieser ergänzenden 
Überprüfung konnten keine inhaltlichen Abweichungen festgestellt werden, lediglich die 
Darstellungsweise der vorgelegten Aufzeichnungen war formal unterschiedlich.30 [38] 

5. Benannte Stellen, bestimmte Stellen und/oder 
Risikobewertungsstellen 

Die Aufgaben und Pflichten der Stellen nach §§ 168 und 183 des EisbG wurden im Zuge 
dieser Untersuchung nicht tiefergehend ausgewertet.31  

6. Zertifizierungsstellen der Instandhaltungsbetriebe 
Die Aufgaben und Pflichten der Zertifizierungsstellen der Instandhaltungsbetriebe sind für 
die Auswertung des Ereignisses nicht von Belang, da die Untersuchung keinen Hinweis 
ergab, dass es aufgrund einer möglichen technischen Beeinträchtigung der Funktionalität 
von Teilen der Infrastruktur oder des rollenden Materials zum Unfall kam. 

                                                      

28 Weiterführende Aussagen bezüglich dieser Tätigkeit siehe Unterpunkt d 5 dieser Nummer (Abschnittes). 
29 Dabei handelt es sich um das Verkehrs-Arbeitsinspektorat Schienenbahnen im Bundesministerium für 
Arbeit (Anmerkung: lautet aktuell Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft) (VAI) 
30 Einerseits ist die Zeit in Stunden:Minuten dargestellt und andererseits in Stundendarstellung als 
Dezimalzahl. 
31 Die Paragraphen §§ 168 und 183 des EisbG beziehen sich auf die Änderung kundgemacht im BGBl. I Nr. 
143/2020. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren diese Bestimmungen nicht in Geltung. 
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7. Sonstige vorfallsrelevante Personen oder Stellen 
Entfällt. 

b) Fahrzeuge und technische Einrichtungen 

1. Auslegung Fahrzeuge, Eisenbahninfrastruktur, techn. Einrichtungen 
Die technische Sicherheitseinrichtung (Eisenbahnsicherungsanlage), welche Z 24646 vor 
Erreichen des Gefahrenpunktes zum Stehen hätte bringen sollen, war nicht ausreichend 
dimensioniert, um den gegenständlichen Vorfall zu verhindern. Details siehe 4 a) 1.  

Der als Z 24646 verkehrende Triebzug verfügte in der Führerkabine über kein Gerät zur 
Absenkung der Umgebungstemperatur.  

2. Installation und Inbetriebnahme Fahrzeuge, Eisenbahninfrastruktur, 
techn. Einrichtungen 

Für die im Jahr 2005 erfolgte Installation und Inbetriebnahme der 
Eisenbahnsicherungsanlage liegen die Bescheide gem. § 36 Abs 3 und § 37 EisbG idF BGBl. 
I Nr. 38/2004 vor. Die Erklärung der mit der Leitung des Bauvorhabens betrauten gemäß § 
15 EisbG in einem nach eisenbahntechnischen Fachgebieten unterteilten Verzeichnis 
geführten Person32, dass das Bauvorhaben sach-, fach- und bescheidgemäß ausgeführt 
wurde und keine Bedenken dagegen bestehen, das ein sicherer Eisenbahnbetrieb 
gewährleistet ist, ist ebenfalls vorliegend. Details siehe 4 d) 6. 

3. Hersteller od. sonstige Anbieter von Eisenbahnprodukten 
Die Hersteller od. sonstige Anbieter sind für die Auswertung des Ereignisses nicht von 
Belang, da die Untersuchung keinen Hinweis ergab, dass eine mögliche technische 
Beeinträchtigung eines Eisenbahnproduktes eine beitragende Ursache zum Unfall sein 
könnte. 

                                                      

32 entspricht der nunmehrigen Bestimmung des § 40 EisbG 
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4. Instandhaltung und/oder Änderung von Fahrzeugen od. technischen 
Einrichtungen 

Die Instandhaltung oder Änderungen an Fahrzeugen od. technischen Einrichtungen sind 
ebenfalls für die Auswertung des Ereignisses nicht von Belang, da die Untersuchung 
keinen Hinweis ergab, dass es aufgrund einer mangelnden Instandhaltung oder möglichen 
technischen Veränderung an den rollenden Material oder fester Einrichtung zum Unfall 
kam. 

5. Instandhaltungsstellen, Ausbesserungswerke und andere 
Instandhaltungsbetriebe 

Da es keine Hinweise gibt, dass durch die Instandhaltung oder durch 
Ausbesserungsarbeiten einen Beitrag zur Ursache des Unfalls geleistet wurde, sind weder 
Instandhaltungsstellen und Instandhaltungsbetriebe für die Auswertung des Ereignisses 
relevant. 

6. Sonstige relevante Faktoren oder Folgen 
Entfällt 

c) Menschliche Faktoren 

1. Menschliche und individuelle Merkmale 
Bei den beiden Tfzf handelt es sich um Personen, die zum Zeitpunkt des Unfalls bereits 
mehr als zehn Jahre Erfahrung im selbstständigen Führen und Bedienen von Tfz hatten. 
Die zum Zeitpunkt des Unfalls gültigen Fahrerlaubnisse gem. § 128 EisbG wurden der SUB 
vorgelegt. Die dazu erforderlichen arbeitsmedizinischen Gutachten über die physische 
Eignung zum selbständigen Führen und Bedienen von Tfz gem. § 132 EisbG liegen der SUB 
vor. Die vom DU ausgestellten Zusatzbescheinigungen für Tfzf wurden der SUB ebenfalls 
übermittelt.33 Diese bestätigen, dass beide Tfzf über die erforderlichen Fachkenntnisse 

                                                      

33 Unter Bezugnahme des Informationsschreibens der Obersten Eisenbahnbehörde, mit der GZ 
BMVIT- 228.003/0003-IV/E4/2018, vom 25. Jänner 2019, wäre diese Zusatzbescheinigung eigentlich vom 
EVU auszustellen gewesen, da die Fahrt nach dem SMS des EVU abgewickelt wurde. Auf diese anscheinende 
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verfügten. Die dem Unfall vorangegangene letzte Überprüfung aller Fachkenntnisse 
des:der Tfzf Z 24646, über die Infrastruktur, auf der der:die Tfzf fahren darf, fand am 
17.05.2019 statt. Für beide Tfzf wurden Personaldaten und Bestätigungen von Aus- und 
Weiterbildungen vorgelegt. [38] Die Auswertung dieser Dokumente ergab keinen Hinweis, 
dass fehlende Voraussetzungen, bezogen auf die vom Unternehmen in der 
Funktionsbeschreibung vorgegebenen Anforderungen, zum Unfall beigetragen hätten. Die 
Einvernahmen beider Tfzf durch die SUB lassen keine Schlüsse zu, die zu einer fehlenden 
Motivation oder fragwürdigen Einstellung zur Arbeit führen würden. Bezüglich Müdigkeit 
und psychischem Stress ist anzumerken, dass sich sowohl der:die Tfzf Z 24546 als auch 
der:die Tfzf der Verschubfahrt zum Zeitpunkt des Unfalls in der 11. Dienststunde 
befanden. Bei Tfzf Z 24646 kommt noch erschwerend dazu, dass er:sie für die Übernahme 
des im 00 Betrieb verkehrenden Zuges planmäßig lediglich eine Minute Zeit zur Verfügung 
hatte und Z 24646 zusätzlich mit circa drei Minuten Verspätung belastet war. [10] 

2. Arbeitsplatzfaktoren 
Wie in 4 a) 4 ausgeführt kam es bezüglich Arbeitszeit zu keinen Abweichungen von den 
Vorgaben der Regelwerke. Beide Tfzf standen zum Zeitpunkt des Unfalls die 11. Stunde im 
Dienst. [38] Der:Die Tfzf des Z 24646 hat im Zuge der Befragung durch die SUB die 
vorherrschende hohe Temperatur in der Führerkabine thematisiert.34 Der betroffene Zug 
verfügte in der Führerkabine über kein technisches Gerät der zur Temperaturabsenkung. 
Die hohe Umgebungstemperatur am Arbeitsplatz mit der fehlenden Zeit der 
Akklimatisierung, in Verbindung mit dem langen Arbeitstag und dann ein zusätzlicher 
Termindruck, können die erforderliche Aufmerksamkeit, die für das Erkennen von 
Signalisierungen erforderlich ist, beeinträchtigen, sodass diese Faktoren durchaus als 
ursachenrelevant einzustufen sind. 

3. Organisatorische Faktoren und Aufgaben 
Die dem:der Tfzf des Z 24646 für den Tfzf Wechsel von der Organisation zur Verfügung 
gestellte Zeit von einer Minute wurde vom:von der Tfzf in der Einvernahme nicht 
thematisiert. Auch die dem:der Tfzf vorgesetzte Stelle stellt diese Zeitvorgabe nicht in 

                                                      

Abweichung vom bestehenden Regelwerk wird jedoch in der Untersuchung aufgrund der fehlenden 
Ursachenrelevanz nicht weiter eingegangen. 
34 Die Außentemperatur betrug zum Zeitpunkt des Unfalls 36°C. Siehe Witterung; Sichtverhältnisse in 
Punkt 3 a) 3. Eine Messung der Innentemperatur der Führerkabine ist nicht vorgesehen. 
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Frage. [28] Das Gefahrenpotential wird offenbar nicht als ausreichend hoch eingeschätzt, 
um überhaupt thematisiert zu werden.  

Die Frage der SUB an die dem:der Tfzf vorgesetzte Stelle, ob das Nichtverwenden des TIM-
Gerätes für die Fahrt vom Bahnsteig 3 im Bf Floridsdorf zur Hst Siemensstraße (in F) 
regelkonform sei, wurde wie folgt beantwortet:  

„Zum damaligen Zeitpunkt ersetzte das TIM Gerät die Fahrplanunterlagen. (Buchfahrplan 
und LA). 
Diese Informationen des Fahrplanes und der LA sind notwendig um den Zug richtig zu 
führen. (Höchstgeschwindigkeit, Halte, Durchfahrtszeiten, …).  
Gem DV V3 benötigt jeder Zug einen Fahrplan. Dieser ist für den Tfzf am TIM ersichtlich. 
Daher gab es den Hinweis, dass das TIM während der Ausübung des Dienstes mitzuführen 
und zu verwenden ist, um z.B den nächsten Halt, Geschwindigkeiten, zu verwendete 
Zugfunkarten heraus lesen zu können.… 
Der Hinweis, dass das TIM während der Ausübung des Dienstes mitzuführen und zu 
verwenden ist, sagt aus, dass immer dann, wenn er Fahrplanunterlagen braucht diese über 
das TIM beziehen muss. 
Heute wird eine noch schärfere Formulierung verwendet, nämlich, dass das TIM immer zu 
verwenden ist, weil das WarnApp (das gab es damals noch nicht) nur bei eingeschaltetem 
TIM und an einen Zug angemeldet (also mit Fahrplan) funktionieren kann.  
Ein Tfzf wird nicht ständig in das TIM Gerät hineinschauen, da er häufig verwendete 
Informationen, wie die nächsten Halte bei ein und derselben Zugnummer, die er immer 
wieder führt, „auswendig“ weiß.“ [41]35  

Mit dieser Kommunikation in der Organisation erfolgte keine eindeutige Regelung und 
somit keine klare und unmissverständliche Vorgabe für die Verhaltensweise von Tfzf in 
Bezug auf die Inbetriebnahme des TIM-Geräts. Der:Die Tfzf hat bei der Übernahme des Tfz 
aufgrund der bereits bestehenden Verspätung bewusst die Entscheidung getroffen, erst 
beim darauffolgenden Halt das TIM- Gerät zur Anwendung zu bringen. [6] Der:Die Tfzf trat 
die Fahrt in dem Bewusstsein an, dass er:sie noch eine  wesentliche Tätigkeit, die für einen 
regelkonformen und sicheren Betrieb der Fahrt notwendig ist, zu erledigen hat. Es kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass die geplante Inbetriebsetzung des TIM-Gerätes in der 

                                                      

35 Eine weitere Nachfrage ergab keine weiteren Informationen [42] 
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Hst Siemensstraße bereits während der Fahrt zur Siemensstraße ein Belastungsfaktor war, 
welcher die Aufmerksamkeit des:der Tfzf beeinträchtigte.  

In diesem Zusammenhang ist auch die Wirksamkeit der beiden bestehenden SMS kritisch 
zu hinterfragen. Während des Betriebes kam für den:die Tfzf nicht das SMS des DU zum 
Tragen, da der:die Tfzf des DU in seiner:ihrer Tätigkeit für das EVU dem SMS des EVU 
unterliegt. Das SMS des EVU wiederum kommt während des Betriebes, nach deren 
Eigendefinition, durch alle betriebs- und sicherheitsrelevanten Prozesse zum Tragen. 

Konkret bedeutet dies für das EVU, dass durch das Tfzf-Heft die Vorgaben für den Tfzf 
Wechsel bezüglich SMS abgedeckt sind. [23] Wie bereits in 4 a) 1 dieses Punktes ausgeführt, 
fehlt in diesem Regelwerk der eindeutige Hinweis der Anbringung des TIM-Gerätes vor 
Fahrtantritt. 

4. Umweltfaktoren 
Zum Zeitpunkt des Unfalls gab es in der Nähe des Unfallortes keine Bauarbeiten (BETRA) 
oder sonstige außerordentliche Besonderheiten. Die Außentemperatur entsprach den 
Temperaturen der Sommermonate.36 Ein starker Regen setzte erst nach dem Unfall ein. 
Dass die Verschubfahrt für die Bereitstellung der Zugfahrt das Hauptgleis queren musste, 
stellt dort keine Ausnahme dar.  

5. Sonstige relevante Faktoren 
Der:Die Tfzf der Verschubfahrt sah die Gefahr der Kollision, ging jedoch davon aus, dass 
ein Anhalten vor der Gefahrenstelle nicht mehr möglich sei. Da keine verbindliche 
Verschubwegfreimeldung nach § 14 (7) der RL 30.01 (V 3) des IB vorlag, durfte die 
Verschubfahrt nach § 10 (4) der selbigen DV eine Geschwindigkeit von 25 km/h nicht 
überschreiten (Fahren auf Sicht). Da das Tfz bereits mit der nach Regelwerk 
höchstzulässigen Geschwindigkeit unterwegs war, war es dem:der Tfzf, trotz der richtigen 
Einschätzung der Gefahr, nicht möglich, regelwerkskonform der Gefahr davonzufahren. In 
seiner:ihrer polizeilichen Aussage, gab er:sie an, dass er:sie sich dachte, nachdem der Zug 
sich schon mit mehr als der Hälfte über der Weiche befand, das Gleis ohne Kollision zu 
erreichen. [11] Im Tfzf-Heft konnte für eine derartige Situation, bei der es um die subjektive 

                                                      

36 Mit 36 Grad Celsius war dies ein heißer Tag, aber das ist ein Wert der in den letzten Jahren immer häufiger 
in den Monaten Juli und August auftritt. 



 

44 von 116 Untersuchungsbericht 

Einschätzung des:der Tfzf, basierend auf deren:dessen Erfahrungswerten geht, keine 
Regelung gefunden werden. 

d) Feedback- und Kontrollmechanismen (Risikomanagement und 
SMS) 

1. Einschlägige rechtliche Rahmenbedingungen 

EisbG 1957 
„§ 12 Abs. 2 

(1) Die Bundesministerin/Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie ist als Behörde zuständig für: 

1. alle Angelegenheiten der Hauptbahnen“ 

„§ 15 

(1) Das Bundesministerium für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft hat Personen, wenn sie 
die im Abs. 2 bezeichneten Erfordernisse erfüllen und hinsichtlich ihrer Verläßlichkeit und 
Eignung keine Bedenken bestehen, auf Antrag in einem nach eisenbahntechnischen 
Fachgebieten unterteilten Verzeichnis zu führen.  

(2) Die im Verzeichnis gemäß Abs. 1 zu führenden Personen haben folgende Erfordernisse 
zu erfüllen: a) die Vollendung des für das in Betracht kommende Fachgebiet vorgesehenen 
Studiums an einer technischen Hochschule, b) die praktische Betätigung im 
Eisenbahndienst bei einem öffentlichen inländischen Eisenbahnunternehmen in der Dauer 
von mindestens sieben Jahren, davon drei Jahre in dem Fachgebiet, in dem die Person 
verwendet werden soll, c) die Kenntnis der für das Fachgebiet in Betracht kommenden 
Rechtsvorschriften.  

(3) Von den Erfordernissen gemäß lit. a und b kann Abstand genommen werden, wenn der 
Nachweis der Befähigung auf andere Weise erbracht wird. Das Erfordernis gemäß lit. c 
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kann durch eine Bestätigung des Eisenbahnunternehmens, dem die Person angehört oder 
angehört hat, nachgewiesen werden.“37 

„§ 19 Abs. 3 

Ein zur Erbringung von Eisenbahnverkehrsdiensten auf Eisenbahnen berechtigtes 
Eisenbahnunternehmen ist verpflichtet, 

1. die Schienenfahrzeuge, Eisenbahnanlagen, Betriebsmittel und sonstiges Zugehör unter 
Berücksichtigung der Sicherheit, der Ordnung und der Erfordernisse des Verkehrs auf der 
Eisenbahn zu bauen, zu erhalten, zu ergänzen und nach Maßgabe der Rechtsvorschriften 
und entsprechend der nach diesem Bundesgesetz erforderlichen Genehmigungen und 
Bewilligungen zu betreiben, 

2. dafür zu sorgen, dass von ihm für Tätigkeiten zur Gewährleistung der Sicherheit und 
Ordnung des Betriebes der Eisenbahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf der 
Eisenbahn und des Verkehrs auf der Eisenbahn eingesetzte Eisenbahnbedienstete dafür 
geeignet und zuverlässig sind, 

3. dafür zu sorgen, dass die Schienenfahrzeuge, Eisenbahnanlagen, Betriebsmittel und 
sonstiges Zugehör von Personen, die zu deren Benutzung oder Betretung befugt sind, im 
Rahmen dieser Befugnis gefahrlos benutzt werden können, und hat diesbezüglich die 
notwendigen Vorkehrungen zu treffen.“ 

„§ 21a 

(1) Das Eisenbahnunternehmen hat jeweils im Rahmen bestehender Rechtsvorschriften das 
Verhalten einschließlich der Ausbildung der Eisenbahnbediensteten, die Tätigkeiten zur 
Gewährleistung der Sicherheit des Betriebes einer Eisenbahn, des Betriebes von 
Schienenfahrzeugen auf Eisenbahnen und des Verkehrs auf Eisenbahnen ausführen, durch 
allgemeine Anordnungen im Interesse der Sicherheit und Ordnung des Betriebes der 
Eisenbahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn und des Verkehrs auf 
Eisenbahnen zu regeln.“ 

                                                      

37 Status: Zeitpunkt der Bescheid Erstellung (2005) 
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„§ 36 Abs. 3 

(3) Eisenbahntechnische Einrichtungen und Fahrbetriebsmittel, insbesondere auch jene der 
Schlaf- und Speisewagenunternehmen sowie der Waggonleihanstalten, sind von der 
Behörde entweder auf Grund von Typenplänen oder im Einzelfall zu genehmigen.“38 

„§ 37 

(1) Mit einer eisenbahnrechtlichen Baugenehmigung gemäß den §§ 35 oder 36 kann die 
Behörde die Bewilligung zur Inbetriebnahme der vollendeten Bauten, 
eisenbahntechnischen Einrichtungen oder Fahrbetriebsmittel verbinden, wenn dagegen 
vom Standpunkt der Sicherheit und Ordnung des Betriebes und Verkehrs keine Bedenken 
bestehen. 

(2) Sofern nicht schon eine Betriebsbewilligung gemäß Abs. 1 erteilt wurde oder die 
Erteilung der Betriebsbewilligung nach § 14 Abs. 3 überhaupt entfällt, hat das 
Eisenbahnunternehmen die Erteilung der Betriebsbewilligung zu beantragen. (3) Die 
Behörde kann die nach Abs. 2 beantragte Betriebsbewilligung ohne weiteres erteilen, 
wenn die Eisenbahnanlagen, eisenbahntechnischen Einrichtungen oder Fahrbetriebsmittel 
unter der Leitung von im § 15 bezeichneten Personen ausgeführt wurden und keine 
Bedenken dagegen bestehen, daß ein sicherer Eisenbahnbetrieb gewährleistet ist. 
Ansonsten ist nach Lage des Falles insbesondere zu prüfen, ob die Eisenbahnanlagen, 
eisenbahntechnischen Einrichtungen oder Fahrbetriebsmittel der eisenbahnrechtlichen 
Baugenehmigung oder der Genehmigung gemäß § 36 entsprechend ausgeführt sind, die 
Sicherung gegen Zündung durch Funken (§ 40 Abs. 1) und die Obergabe der 
wiederhergestellten Verkehrsanlagen, Wasserläufe und Leitungsanlagen ordnungsgemäß 
stattgefunden hat, die Betriebsmittel betriebssicher beschaffen, die im Betriebsdienst zu 
verwendenden Bediensteten zuverlässig und geeignet, die Tarife ordnungsgemäß 
veröffentlicht und die in Anspruch genommenen Liegenschaften in den Besitz des 
Eisenbahnunternehmens übergegangen sind.“39 

  

                                                      

38 Status: Zeitpunkt der Bescheid Erstellung (2005) 
39 Status: Zeitpunkt der Bescheid Erstellung (2005) 
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„§ 59 

(1) Ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen hat nach Konsultation mit den Beteiligten 
Schienennetz-Nutzungsbedingungen in deutscher Sprache und in einer anderen 
Amtssprache der Europäischen Union zu erstellen. 

[…] 

(4) In den Schienennetz-Nutzungsbedingungen haben Angaben zur Eisenbahninfrastruktur, 
die Fahrwegkapazitätsberechtigten zur Verfügung steht, und Angaben über die 
Zugangsbedingungen zur Eisenbahninfrastruktur einschließlich der wesentlichen 
administrativen, technischen und finanzielle Modalitäten enthalten zu sein. Darüber 
hinaus haben in Schienennetz-Nutzungsbedingungen Informationen über die Bedingungen, 
einschließlich der administrativen, technischen und finanziellen Modalitäten für den 
Zugang zu an ihre Eisenbahninfrastruktur angeschlossenen Serviceeinrichtungen, 
einschließlich des Schienenzuganges, und über die Gewährung der Serviceleistungen, die in 
solchen Serviceeinrichtungen erbracht werden, enthalten zu sein oder es hat ein Verweis 
auf eine Internetseite enthalten zu sein, in der diese Informationen unentgeltlich in 
elektronischer Form in für jedermann zugänglicher Weise veröffentlicht sind. In den 
Schienennetz-Nutzungsbedingungen haben insbesondere enthalten zu sein: 

[…]“ 

„§ 62 Abs.1 

Zuweisungsstelle ist 
1.das Eisenbahninfrastrukturunternehmen oder 
2.die Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH oder ein anderes geeignetes 
Unternehmen bzw. eine andere geeignete Stelle, wenn ihnen die Funktion einer 
Zuweisungsstelle mit schriftlichem Vertrag übertragen worden ist.“ 

„§ 168 

Benannte Stellen sind für die im 8. Teil vorgesehenen Prüfungen und Bewertungen 
1.aufgrund des Akkreditierungsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 28/2012, heranzuziehende 
akkreditierte, gemäß § 172 benannte Konformitätsbewertungsstellen mit Sitz in Österreich 
oder 



 

48 von 116 Untersuchungsbericht 

2. sonstige heranzuziehende Stellen mit Sitz außerhalb Österreichs, die die Europäische 
Kommission in einem Verzeichnis der im Rahmen der Richtlinie (EU) 2016/797 benannten 
Stellen veröffentlicht hat.“ 

„§ 183 

(1) Bestimmte Stellen sind für die gemäß dem 8. Teil vorgesehenen, nach nationalen 
Vorschriften durchzuführenden Prüfungsverfahren aufgrund des 
Akkreditierungsgesetzes 2012 heranzuziehende akkreditierte, gemäß Abs. 3 bestimmte 
Konformitätsbewertungsstellen mit Sitz in Österreich. 

(2) Für Konformitätsbewertungsstellen, die eine Bestimmung anstreben, gelten die in den 
§§ 169 bis 171 angeführten Anforderungen mit der Maßgabe, dass abweichend von § 169 
Abs. 5 Z 3 die Konformitätsbewertungsstelle und ihre Mitarbeiter über angemessene 
Kenntnisse und ein angemessenes Verständnis des nationalen Rechts verfügen müssen. 
Des Weiteren gelten für sie die §§ 177 und 178 sinngemäß. 

(3) Für die Bestimmung einer Konformitätsbewertungsstelle durch die Behörde gilt § 172 
Abs. 1 und 3 sinngemäß. Die Bestimmung ist zu erteilen, wenn die im Abs. 2 angeführten 
Anforderungen erfüllt sind. Die Behörde hat ein Verzeichnis der 
Konformitätsbewertungsstellen, denen sie die Bestimmung erteilt hat, zu führen und im 
Internet bereitzustellen. 

(4) Für bestimmte Stellen gelten die §§ 175 Abs. 1 erster Satz, 176 Abs. 2 bis 4 und 180 
Abs. 1 sinngemäß und § 176 Abs. 1 mit der Maßgabe, dass bestimmte Stellen 
Konformitätsbewertungen im Einklang mit den Konformitätsbewertungsverfahren gemäß 
der einschlägigen nationalen Vorschriften durchzuführen haben.“ 

AZG 1969 
„§ 26 

(1) Der Arbeitgeber hat zur Überwachung der Einhaltung der in diesem Bundesgesetz 
geregelten Angelegenheiten in der Betriebsstätte Aufzeichnungen über die geleisteten 
Arbeitsstunden zu führen. Der Beginn und die Dauer eines Durchrechnungszeitraumes sind 
festzuhalten.“ 
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ARG 1983  
„§ 25 

(1) Der Arbeitgeber hat zur Überwachung der Einhaltung der Ruhezeiten Aufzeichnungen 
über Ort, Dauer und Art der Beschäftigung aller während der Wochenend-, Wochen-, 
Ersatz- oder Feiertagsruhe beschäftigten Arbeitnehmer sowie über die gemäß § 6 
gewährte Ersatzruhe zu führen. Bei schriftlich festgehaltener fixer Arbeitszeiteinteilung ist 
§ 26 Abs. 5a des Arbeitszeitgesetzes anzuwenden. 

(2) Der Arbeitgeber hat der Arbeitsinspektion und ihren Organen die erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und auf Verlangen die gemäß Abs. 1 zu führenden Aufzeichnungen 
zur Einsicht vorzulegen.“ 

EisbBBV 
„§ 5 
(1) Bei der Ausübung des Netzzuganges haben Eisenbahnverkehrsunternehmen die vom 
jeweiligen Eisenbahninfrastrukturunternehmen festgelegten und im Rahmen des Vertrages 
über die Zuweisung von Zugtrassen zur Anwendung vorgeschriebenen Bestimmungen zu 
übernehmen.“ 

„§ 24 

(2) Hauptgleise, auf denen bis einschließlich 100 km/h zugelassen sind, müssen mit 
Zugbeeinflussung ausgerüstet sein, durch die ein Zug selbsttätig zum Halten gebracht 
werden kann. 

(3) Hauptgleise, auf denen mehr als 100 km/h zugelassen sind, müssen mit 
Zugbeeinflussung ausgerüstet sein, durch die ein Zug selbsttätig zum Halten gebracht 
werden kann. 

(4) Wird gemäß Abs. 2 oder 3 eine Zugbeeinflussung errichtet, sind streckenseitig 
mindestens folgende Punkte auszurüsten: 
1. Vorsignale, Hauptsignale, Schutzsignale; 
2. dauernde Geschwindigkeitsbrüche mit Herabsetzung der Geschwindigkeit um 
mindestens 30 km/h; 
3. besondere vom Eisenbahninfrastrukturunternehmen zu evaluierende Gefahrenpunkte. 
[…]“ 
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„§ 27 

(1) Ortsfeste Signale sind so zu errichten, dass die erforderliche Sichtweite gewahrt ist. Die 
erforderliche Sichtweite bezieht sich auf den Standort des jeweiligen Signals sowie die 
Spitze einer Fahrt. Für die Ermittlung der erforderlichen Sichtweite bleiben 
Witterungseinflüsse unberücksichtigt. 

(2) Sofern in den Bestimmungen zu den einzelnen Signalen nichts anderes angeführt ist, 
beträgt die erforderliche Sichtweite auf ortsfeste Signale mindestens 100 m. 

(3) Richtet sich die erforderliche Sichtweite auf ortsfeste Signale nach der Geschwindigkeit, 
muss die Sichtweite (angegeben in Metern) mindestens dem zweieinhalbfachen Wert der 
am Standort des Signals zulässigen Geschwindigkeit (angegeben in km/h) entsprechen, 
jedoch mindestens 100 m betragen. Als zulässige Geschwindigkeit dürfen höchstens 160 
km/h zugrunde gelegt werden. 

(4) Die Sichtbarkeit von Signalen muss grundsätzlich im gesamten Bereich gemäß Abs. 2 
und 3 gegeben sein, wobei kurze Unterbrechungen der Sichtbarkeit, etwa durch 
Oberleitungsmaste, zulässig sind.“ 

Geschäfts- und Personaleinteilung BMK GZ 2022-0.465.342 40 
„Abteilung E 4 – Oberste Eisenbahnbehörde Überwachung  
Wahrnehmung der amtswegigen eisenbahnbehördlichen Angelegenheiten, insbesondere 
Überwachung der Angelegenheiten des Eisenbahnpersonals (Betriebsleitung, 
Eisenbahnaufsichtsorgane), des Betriebs von Fahrzeugen (auch bei ausländischen 
Rechtsakten), der Angelegenheiten der Instandhaltungsstellen; Überwachung im Rahmen 
der Sicherheitsgenehmigung und Sicherheitsbescheinigung; Überwachung des Bau und 
Betriebs von Anlagen und schienengleichen Eisenbahnübergängen; Überwachung 
Allgemeiner Anordnungen an Eisenbahnbedienstete; Überwachungsstrategie und 
Überwachungspläne; Koordination und Kooperation mit anderen (ausländischen) 
Behörden in Angelegenheiten der Überwachung; behördliche Aufsicht über nachgeordnete 

                                                      

40 Der Unfall ereignete sich am 01.07.2019. Dieser Auszug bezieht sich auf die aktuelle Geschäftsordnung 
vom 04.07.2022. Die darin enthaltene Aufgabenzuteilung bestand auch in den vorhergehenden 
Geschäftseinteilungen des BMK bzw. des BMVIT. 
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Behörden im eigenen Wirkungsbereich wie Überwachung des Infrastrukturregisters; 
Schnittstelle zur Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes; Berichte und Datenanalyse.“ 

Regelwerke des IB  
DV 3 (Richtlinie 30.01) 
„§ 10 Abs. 4 
Beim Verschub wird grundsätzlich auf Sicht gefahren (ausgenommen siehe §14 (7)). Die 
Geschwindigkeit muss je nach den Sichtverhältnissen so bemessen werden, dass vor Hin-
dernissen (z.B. Schienenfahrzeugen, Signalen, …) angehalten werden kann. Dies gilt nicht 
für jene Hindernisse, die erst innerhalb des Anhalteweges unerwartet in den Gefahrenraum 
gelangen. Die Geschwindigkeit darf 25 km/h, bei verbindlicher Verschubwegfreimeldung 
(siehe auch §14 (7)) 40 km/h, nicht übersteigen.“ 

„§ 14 Abs. 7 
Zur Beschleunigung des Verschubablaufes kann der Weichen-/Signalbediener für seinen 
Bereich neben der Zustimmung zur Verschubfahrt dem Verschubleiter eine verbindliche 
Verschubwegfreimeldung (enthält auch die Signalfreistellung) geben: 

Verschubweg von ….... bis ….... frei 

Im freigemeldeten Bereich muss nicht auf Sicht gefahren werden; diesfalls kann die Ge-
schwindigkeit 40 km/h betragen. Der Verschubleiter verständigt die beteiligten Mitarbeiter 
über die verbindliche Verschubwegfreimeldung.“ 

Zu diesem Absatz ist eine Anweisung verlautbart. 

BL/QSU-STA 00003-000002-15 vom 12.02.2015 

„Aufgrund neuer Erkenntnisse zur Fahrzeugumgrenzungslinie im Zusammenhang mit dem 
seitlichen Sicherheitsabstand ergeht folgende Anweisung zu DV V3 §14 (7): 

Um nach erteilter Zustimmung über eine verbindliche Verschubwegfreimeldung an den 
Verschubleiter mit vmax 40 km/h fahren zu dürfen, ist es erforderlich, dass sich die 
Verschubmannschaft innerhalb der bewegten Fahrzeuge (Fahrzeugbegrenzungslinie gem. 
ÖBB40) aufhält. Ist dies nicht möglich, beträgt die vmax 25km/h. 
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Zu den Absätzen (1), (3) und (7) ist eine Erläuterung verlautbart. 
30_06_24__Verschubabwicklung mit der Elektronischen Verschubstraßen Anforderung - 
EVA.pdf“„Schienennetz-Nutzungsbedingungen 2019 Version 2.3 

Abbildung 4 Mindestbehandlungszeiten für Zugmanipulation 

 

Quelle: IB 

[…]“ 

Regelwerke des EVU  
Triebfahrzeugführer-Heft der ÖBB-PV AG 2019 751.590-101 Version: 6.0 41 

„ZSB 32 Dienst auf Triebfahrzeugen 

[…] 

23. Triebfahrzeugübergabe 
1. Meldungen des übergebenden Tfzf: 
- ob weitere arbeitende Tfz im Zugverband (Zwischentfz, Nachschiebetfz…)sind, 
- ob Tätigkeiten am Zug erfolgen, im Gange, oder beendet sind, 
- ob alle Voraussetzungen zur Meldung der Abfahrbereitschaft gemäß 
Tfzf- Heft Betrieb gegeben sind, 
- bei WZ die Anzahl der Wagen und eventuelle Besonderheiten der 
Bremsstellung, 
- ob Einträge in den Bordbüchern vorhanden sind. 
- wichtige betriebliche Infos (z.B. letzte Signalstellung, erfolgter Übergang 
Zug in Verschubfahrt usw.) 

                                                      

41 Dieses Dokument hatte Gültigkeit vom 09.06.2019 bis 08.12.2019.  
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2. Tätigkeiten des übernehmenden Tfzf: 
- Kontrolle 
• aller die Betriebsstelle betreffenden Wagenlisten 
• der Bordbücher (betrieblich und technisch) bei nicht persönlicher 
Übergabe 
- Kontrolle der eingestellten Zugdaten: 
• Bei Kontrollmöglichkeit der Zugdaten am Display: 
Es sind ALLE Zugdaten zu überprüfen 
• Keine Kontrollmöglichkeit am Display bzw. kein Display: 
Es ist zu überprüfen, ob die korrekte PZB Betriebsart eingestellt ist. 
Info: 
Ein Bereitstellungstriebfahrzeugführer (Klasse A4) gibt keine Zugdaten ein. 
- Zur Kennzeichnung der Übernahme auf dem Datenspeicher ist 
• die Wachsamkeitstaste zu betätigen, bis das Horn (Sprachausgabe) ertönt (ca. 4 

Sekunden), 
• bei Fahrzeugen mit DMI die Bedienstetennummer einzugeben 
- Kontrolle des Spitzensignals“ 

[…] 

„Schichtplan: Bedeutung der Teilzeiten (Auszug): 

[…] 
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Abbildung 5 Bedeutung der Teilzeiten 

 

Quelle: EVU“ 

2. Risikobewertungs- und Überwachungstätigkeiten 
Im Unternehmen des IB gibt es eine unabhängige Risikobewertungsstelle, welche im Stab 
Sicherheit und Qualität angesiedelt ist. Diese führt grundsätzlich alle Risikobewertungen 
im Sinne des Artikel 6 der Durchführungsverordnung (EU) 402/2013 vom 30. April 2013 
selbst durch. In besonderen Fällen werden Bewertungsverfahren auch extern vergeben 
(z.B.: erstmalige Einführung ETCS). Die Risikobewertung wird gem. der IB internen 
Verfahrensanweisung MP_05,01,01-02_VA_Betriebliches Risikomanagement 
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durchgeführt. Für die seit 2005 in Betrieb befindliche Eisenbahnsicherungsanlage Bf 
Floridsdorf hat dieses Instrument bei diesem Vorfall keine Wirkung gezeigt. [43] 

3. SMS Eisenbahnunternehmen und Infrastrukturbetreiber 
Das SMS Zertifikat des IB wurde am 17. Juni 2017 von der TÜV Austria GmbH ausgestellt 
und hatte eine Gültigkeit bis zum 29. Juni 2022. [31]   

Die Zertifizierungsstelle42 bescheinigte mit 12. Dezember 2017, dass das 
Dienstleistungsunternehmen über ein Sicherheitsmanagementsystem verfügt, und durch 
ein Audit der Nachweis erbracht wurde, dass durch dieses die unionsrechtlichen Kriterien 
erfüllt sind. [32] Das Zertifikat hatte eine Gültigkeit bis 08. Dezember 2022. Im relevanten 
Auditbericht43 wurde das EVU als wichtigste interessierte Partei ausgewiesen.44 In diesem 
Zusammenhang wird im Auditbericht festgehalten, dass das Managementsystem auf die 
Erwartungen der interessierten Partei ausgerichtet wurde und dieses auch als geeignet 
erscheint, diese Erwartungen zu erfüllen. Als wertschöpfende Kernprozesse sind das 
Managen der zentralen Planung, der zentralen Disposition, der Zugbereitstellung und der 
Zugfahrt definiert. 

4. Managementsystem Instandhaltungsstellen 
Das Managementsystem der Instandhaltungsstellen ist für die Auswertung des Ereignisses 
nicht von Belang, da die Untersuchung keinen Hinweis ergab, dass es aufgrund einer 
möglichen technischen Beeinträchtigung der Funktionalität von Teilen der Infrastruktur 
oder des rollenden Materials zum Unfall kam. 

5. Ergebnisse der Aufsichtstätigkeit der nationalen Sicherheitsbehörden 
Im Zeitraum vom 01. Juli 2014 bis zum 01. Juli 2019 hat sich die durchgeführte 
Aufsichtstätigkeit der Obersten Eisenbahnbehörde Überwachung nicht auf das 

                                                      

42 Es handelt sich hier um den TÜV Süd Landesgesellschaft Österreich GmbH. 
43 Dieser wird durch die Nummer 153276 identifiziert und nimmt Bezug auf ein 2 stufiges 
Wiederholungsaudit vom 06.09. 2017 und vom 02.10.2017 bis 06.10.2017. 
44 Des Weiteren ist die Rail Cargo Group als wichtigste interessierte Partei ausgewiesen. 
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Schnittstellen Management SMS relevanter Punkte zwischen EVU und DU hinsichtlich 
Überlassung Tfzf bezogen.45 [31] 

6. Genehmigungen, Bescheinigungen u. Bewertungsberichte 
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass nach dem Unionsrecht für 
Eisenbahnverkehrsunternehmen eine Sicherheitsbescheinigung und für 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen eine Sicherheitsgenehmigung vorgesehen ist. 

Die zum Zeitpunkt des Unfalls aktuelle Sicherheitsgenehmigung des IB wurde 
bescheidmäßig 2016 mit der GZ BMVIT-222.097/0001-IV/SCH5/2016 ausgestellt. Die 
Gültigkeit war bis zum 30. Juni 2021 gegeben.46  

Die 2015 ausgestellte Sicherheitsbescheinigung – Teil A, EU-ID AT 11 2015 0015 und – 
Teil B, EU-ID AT 12 2015 0021 für das im Unfall involvierte EVU galt bis zum 18. November 
2020.  

Die 2015 ausgestellte Sicherheitsbescheinigung – Teil A, EU-ID AT 11 2015 0007 und – 
Teil B, EU-ID AT 12 2015 0010 für das im Unfall involvierte Dienstleistungsunternehmen 
galt bis zum 28. Dezember 2020. [31]       

Die Bescheide gem. § 36 EisbG für die eisenbahnrechtliche Baugenehmigung der 
Eisenbahnsicherungsanlage Bf Floridsdorf mit den Bahnhofteilen Personenbahnhof und 
Frachtenbahnhof und den Betriebsstellen Bahnhof Jedlersdorf und Selbstblockstelle 
Jedlersdorf 1 wurden am 06. Juni 2005 und 13. Oktober 2005 erlassen und durch 
Niederschriften vom 18. und 25. Oktober ergänzt.47 [33 bis 36]  Am 28. Oktober 2005 wurde 
vom IB durch eine Erklärung einer gem. § 15 EisbG 1957 idF BGBl. I Nr. 151/2001 

                                                      

45 In der Untersuchung wurde bei dieser Thematik auf die Rekrutierung, Aus und Weiterbildung, 
Fahrtüchtigkeit, Gesundheit, Sicherheit, Umwelt aber auch Dokumentenlenkung gezielt. 
46 Aufgrund der COVID 19 Krise wurde in Anlehnung auf die Verordnungen (EU) 2021/267 und (EU) 
2021/698 die Frist der Gültigkeit dieser Sicherheitsgenehmigung gem. den Bestimmungen des Art 9 Abs 2 
der erst genannten Verordnung bis zum 30. April 2022 verlängert. 
47 Die zu diesem Zeitpunkt gültige Fassung des EisbG trat durch das BGBl I Nr. 38/2004 am 01.05.2004 in 
Kraft und war bis zum 26.07.2006 gültig. Die zurzeit durch das BGBl I Nr. 231/2021 in Kraft befindliche 
Fassung regelt im § 36 „Genehmigungsfreie Vorhaben“. 
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verzeichneten Person, die erfolgreiche Umsetzung des Bauvorhabens dem 
Bundesministerium angezeigt. [37] 

7. Sonstige systemische Faktoren 
Entfällt. 

e) Frühere Ereignisse ähnlicher Art 

Am 20. März 2017, um 19:41 Uhr, kollidierte der von Wolkersdorf kommende 
Schnellbahnzug Z 29795 im Bf Wien Süßenbrunn mit dem, in die gleiche Richtung 
fahrenden, von Breclav kommenden, Güterzug Z 47001. Zug 29795 konnte vor dem „Halt“ 
zeigenden Ausfahrsignal „H21“ nicht anhalten und kollidierte auf Weiche 1 seitlich mit 
Z 47001 (Flankenfahrt). Die SUB hat im Jahr 2021 eine Sicherheitsempfehlung 
herausgegeben, wonach alle Fahrzeuge schnellstmöglich zumindest mit der Funktionalität 
nachgerüstet werden sollten. Die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes hat im 
Untersuchungsbericht vom 08. Juni 2021 als Ursache für die Kollision die 
Signalüberfahrung des „Halt“ zeigenden Ausfahrsignals „H21“ durch Z 29795 festgehalten. 
Als beeinflussenden Faktor der Ursache sieht dieser Bericht die technische 
Sicherheitseinrichtung. Im Bericht ist zu lesen: 

„Aufgrund der fahrzeugseitigen Ausstattung des Z 29795 mit dem 
Zugbeeinflussungssystem PZB 60 hatte der streckenseitig eingerichtete 500 Hz PZB-
Gleismagnet hinsichtlich einer angemessenen Annäherung auf das „Halt“ zeigende 
Ausfahrsignal „H21“, durch die unter der Überwachungsgeschwindigkeit liegenden 
erlaubten Höchstgeschwindigkeit, keine Überwachungsfunktion. Ein möglicher Vorläufer 
für die Signalüberfahrung wäre eine Routinehandlung aufgrund einer gewohnten 
Erwartungshaltung wie im Kapitel 7 - Faktor „Mensch“ beschrieben. Das AS „H21“ 
signalisierte bei Annäherung überwiegend die Signalstellung „Frei“.“ [46] 

Am 15. April 2017, um 16:29 Uhr kollidierte bei der Einfahrt in den Bf Wien Meidling Z 631 
mit einer Verschubfahrt. Durch die Kollision kam es zu einer Entgleisung der Wagen 4 bis 7 
des Z 631. Die Wagen 4 und 7 des Zuges gerieten dabei in Schräglage. Ursache war eine 
Signalüberfahrung des haltzeigenden Verschubsignals „V 282“ durch die Verschubfahrt. [49] 
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Am 23. August 2017, um 11:49 Uhr, bei der Fahrt durch den Bahnhof Linz 
Verschiebebahnhof Ost, Reihungsgruppe auf Gleisabschnitt 396, kollidierte Zug 97209 mit 
dem entgegenkommenden Zug 61004 auf der Weiche 204. Die Kollision erfolgte frontal, 
seitlich versetzt, mit dem jeweils rechten Puffer der führenden Fahrzeuge. Der 
Wagenkasten vom Triebkopf des Zug 97209 wurde beim vorderen Einstiegsbereich nach 
rechts um über 90° abgeknickt. Dadurch wurde ein Großteil der kinetischen Energie 
abgebaut. Der Triebkopf entgleiste mit allen vier Radsätzen der beiden Drehgestelle. Der 
zweite Wagen entgleiste mit dem nachlaufenden Radsatz des nachlaufenden Drehgestells. 
Das Triebfahrzeug vom Zug 61004 entgleiste mit allen Radsätzen der beiden Drehgestelle. 
Die beladenen Güterwagen im Zugverband entgleisten nicht. [39]48 

Am 22. Dezember 2017, ca. 17:50 Uhr, kollidierte Zug 2845 mit Zug 21093 im Bahnhof 
Kritzendorf. Beide Züge verkehrten Richtung Wien Franz-Josefs-Bahnhof. Die Kollision 
ereignete sich im km 13,500 auf der Weiche 6. Dabei kollidierte der Zug 2845 mit dem 
Triebkopf des Zug 21093. Durch die Kollision entgleisten mehrere Wagen. Zwei Wagen des 
Zug 2845 stürzten in weiterer Folge zur Seite. [47] 49 

Am 12. Februar 2018, um 12:46 Uhr kollidierte der vom Bf Niklasdorf (Richtung 
Bruck/Mur) ausfahrende Z 1708 mit dem in den Bf Niklasdorf (Richtung Leoben) 
einfahrenden Z 216. Bei beiden Zügen entgleisten jeweils mehrere Wagen mit allen 
Radsätzen. Ursache für die Flankenfahrt (ein seitlicher Zusammenstoß zwischen einem Teil 
eines Zuges und einem Teil eines anderen Zuges) war das Anfahren gegen „HALT“ von 
Z 1708 mit anschließender Signalüberfahrung. Begünstigt wurde die Signalüberfahrung 
durch die infrastrukturseitig sicherungstechnische Situation, dass auf Grund des großen 
Abstandes zwischen Vorsignal (1000 Hz-Magnet) und Hauptsignal (2000 Hz-Magnet) der 
Zug 1708 ab der Beendigung der 1000 Hz-Geschwindigkeitsüberwachung bis zur 
Zwangsbremsung am „HALT“ zeigenden AS „H1“ ohne technischer Überwachung fuhr, da 
kein 500 Hz-Magnet vorhanden war. [48] 

                                                      

48 Für diesen Vorfall hat die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes die Untersuchung noch nicht 
vollständig abgeschlossen, sodass über die Ursache keine definitive qualifizierte Aussage zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt getroffen werden kann. 
49 Für diesen Vorfall hat die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes die Untersuchung noch nicht 
vollständig abgeschlossen, sodass über die Ursache keine definitive qualifizierte Aussage zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt getroffen werden kann.  
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5 Schlussfolgerungen 

a) Zusammenfassung der Auswertung und Schlussfolgerungen zu 
den Ursachen des Ereignisses 

Ursächliche Faktoren 
Der:Die Tfzf des Z 24646 hat weder die vorhandene „HALT“ Signalisierung des 
Zwischensignals „F 202“ noch die Nachahmung des ca. 50,5 m davor situierten, dem 
Zwischensignal zugeordneten, Signalnachahmers wahrgenommen. Aufgrund der 
fehlenden Wahrnehmung leitete der:die Tfzf nicht die gebotene Bremsung ein, um den 
Zug vor dem Zwischensignal anzuhalten. Die fehlende Wahrnehmung ist damit ein 
ursächlicher Faktor für die Kollision, da das Zwischensignal aufgrund der querenden 
Verschubfahrt  „HALT“ signalisierte. 

Z 24646 löste selbsttätig beim Überfahren des Haltsignals durch den dort angeordneten 
2000 Hz Magnet bei einer Geschwindigkeit von 59 km/h die Zwangsbremsung aus. Damit 
war es möglich, die Aufprallgeschwindigkeit um etwa 50 km/h auf ca. 10 km/h zu 
reduzieren, was die bei der Kollision entstehende Kraft wesentlich reduzierte. 
Nichtsdestotrotz war es aufgrund des Abstandes des 2000 Hz Magneten zum 
Gefahrenpunkt, in Verbindung mit der signalisierten Geschwindigkeit von 60 km/h und 
dem sich daraus ergebenen Bremsweg von mehr als 90 m, nicht möglich, durch diese 
technische Sicherheitseinrichtung die Kollision zu verhindern. Damit ist die Ausgestaltung 
der technischen Sicherheitseinrichtung ebenfalls als ursächlicher Faktor für die Kollision 
anzusehen. 

Beitragender Faktor 
Die fehlende Wahrnehmung, welche die Kollision in Verbindung mit der Ausgestaltung der 
technischen Sicherheitseinrichtung ursächlich auslöste, ist Folge mangelnder 
Aufmerksamkeit. Die mangelnde Aufmerksamkeit ist daher ein beitragender Faktor zu 
dieser Kollision. 



 

60 von 116 Untersuchungsbericht 

Systemische Faktoren 
Die volle Aufmerksamkeit des:der Tfzf auf die eigentliche Fahrt kann durch die enge 
zeitliche Vorgabe für die Tfzf-Ablöse eingeschränkt gewesen sein. Dem:Der Tfzf wurde von 
der Organisation für die Übernahme des Z 24646 eine Minute zugestanden. Da der Zug 
bereits mit mehr als drei Minuten Verspätung am Übergabe / Übernahme Bahnhof 
ankam, traf der:die Tfzf die Entscheidung, sein:ihr persönliches TIM-Gerät erst beim 
nächsten Halt in Betrieb zu setzen. Damit setzte der:die Tfzf den Z 24646 in Fahrt, ohne 
die notwendigen Vorbereitungsarbeiten voll abgeschlossen zu haben. Das fehlende TIM-
Gerät hat zwar den Unfall nicht verursacht, da die erlaubte Geschwindigkeit durch die 
Signalisierung der Infrastruktur angezeigt wurde und der:die Tfzf durch das TIM-Gerät 
keine gegenteiligen Informationen bekommen hätte, aber das Wissen, dass diese Arbeit 
noch zu erledigen ist, kann den:die Tfzf zum Zeitpunkt der Nichtwahrnehmung des 
Haltsignals noch gedanklich beschäftigt haben. Damit sind sowohl die fehlende Zeit am 
Übernahmeort, verursacht durch die von den Organisationen (EVU, DU) vorgegebene Zeit 
(statt 3 Minuten war nur 1 Minute eingeplant), die nicht den Vorgaben der SNNB des IB 
entsprach, als auch die Unsicherheit bezüglich der Handhabung des TIM-Gerätes am 
Beginn der Fahrt, möglicherweise verursacht durch nicht eindeutige Darlegung in den 
Regelwerken, in Verbindung mit einer ineffizienten Kommunikation der Organisationen 
mit dem:der Tfzf, als beitragende, systemische Faktoren der Ursache der Kollision zu 
erkennen. 

b) Ergriffene Maßnahmen 

Seit 2021 läuft beim EVU ein Arbeitsprojekt bezüglich der Art und Weise, wie das 
Unternehmen effektiv an brauchbare Informationen von Mitarbeiter:innen gelangt, 
welche in Unfälle bzw. Vorfälle involviert waren. Abgezielt wird auf die kognitiven 
Wahrnehmungen der Beteiligten. Die Ergebnisse werden anhand vergleichender 
Methodik ausgewertet und sollten zu vorbeugenden Maßnahmen führen. [44] 50        

Der:Die Tfzf Z 24646 wurde drei Wochen nach dem Unfall einer psychologischen 
Untersuchung unterzogen. Zwei Monate nach dem Unfall nahm er:sie seine:ihre Tätigkeit 

                                                      

50 Der SUB wurden detaillierte Schritte und Ziele in den Prozessen dieses Projektes angegeben. Da diese für 
die Ursachenerforschung des zu untersuchenden Unfalls keine Relevanz haben, wird hinsichtlich des 
Umstandes, dass es sich beim EVU um ein Unternehmen handelt, welches im wirtschaftlichen Wettbewerb 
steht, hier im Bericht nicht näher darauf eingegangen.  
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mit Verschubfahrten wieder auf. Drei Monate nach dem Unfall wurde er:sie wieder 
regulär in den Dienst gesetzt. [10] 

Das DU hat den Vorfall mit Herbst 2019 in die Agenda des Dienstunterrichtes für Tfzf 
aufgenommen. [3] 

Der IB hat im Bereich km 5,142 bis km 5,910 den Signalnachahmer „1F202“ von rechts des 
Gleises nach links versetzt und mit Signalhinweis versehen, sowie die Situierung eines 
500 Hz PZB-Magneten veranlasst. [45]   

Sowohl beim IB als auch beim EVU werden Maßnahmen gesetzt, um sicherzustellen, dass 
das führende Fahrzeug bei personenfördernden Zügen, auf mit PZB ausgestatteten 
Strecken, ab 2025 mindestens mit der Funktionalität PZB 90 ausgestattet sind. [70] [71]    

c) Zusätzliche Bemerkungen 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass sich die Vorfalluntersuchung des EVU die 
Zeitaufzeichnungen der involvierten im Dienste des EVU fahrenden Tfzf nicht vorlegen hat 
lassen. [44]  
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Conclusions 

Summary of the analysis and conclusions with regard to the causes 
of the occurrence 

Causal factor 
The driver of train Z 24646 failed to perceive both the existing "STOP" signalling of the 
intermediate signal "F 202", as well as the signalling of the signal imitator located approx. 
50.5 m in front of it and assigned to the intermediate signal. Due to the perception failure, 
the driver also failed to initiate the necessary braking process to stop the train before the 
intermediate signal. The lack of perception is therefore a causal factor for the collision. 

Train Z 24646 automatically triggered the emergency braking when it passed the stop 
signal at a speed of 59 km/h due to the 2000 Hz magnet located there. This made it 
possible to reduce the impact speed by around 50 km/h to approx. 10 km/h, which 
significantly reduced the force generated in the collision. Nevertheless, due to the 
distance of the 2000 Hz magnet from the danger point, in conjunction with the signalled 
speed of 60 km/h and the resulting braking distance of more than 90 m, it was not 
possible to prevent the collision with this technical safety device. The design of the 
technical safety device (no 500 Hz magnet, no selective train control PZB 90 equipment) 
must therefore also be regarded as a causal factor for the collision. 

Contributing factor 
The lack of perception, which caused the collision in connection with the design of the 
technical safety device, is the result of a lack of attention. Lack of attention therefore is a 
contributing factor. 

Systemic factors 
The driver's full attention on the actual journey can be restricted by the tight time limit for 
the transfer. The driver was given one minute by the organisation to take over the Z 
24646. As the train arrived at the handover/takeover station already more than three 
minutes late, the driver decided to put his/her personal TIM device (Train Driver 
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Information Management) into operation only at the next stop. The driver thus set the Z 
24646 in motion without having fully completed the necessary preparatory work. 
Although the missing TIM device did not cause the accident, as the permitted speed was 
indicated by the infrastructure signalling and the driver would not have received any 
information to the contrary from the TIM device, the knowledge that this work still had to 
be done may still have been on the driver's mind at the time of not noticing the stop 
signal. This means that both the lack of time at the pick-up location, caused by the time 
not specified by the organisations (railway undertakings, service providers) in accordance 
with the regulations of the infrastructure manager requirements (instead of 3 minutes, 
only 1 minute was scheduled), and the uncertainty regarding the handling of the TIM 
device at the start of the journey, possibly caused by unclear explanations in the 
regulations in conjunction with inefficient communication between the organisations and 
the driver, can be identified as systemic factors in the cause of the collision. 

Measures taken since the occurrence 

Since 2021, the Railway Undertaking (RU) has been running a work project regarding how 
the company can effectively obtain useful information from employees who have been 
involved in accidents or incidents. The aim is to focus on the cognitive perceptions of 
those involved. The results are evaluated using comparative methodology and should lead 
to preventive measures. [44] 

Driver Z 24646 was subjected to a psychological examination three weeks after the 
accident. Two months after the accident, he:she resumed his:her work with shunting trips. 
Three months after the accident, he:she was put back into regular service. [10] 

The contractor of the RU included the incident in the agenda of service training for driver 
in autumn 2019. [3] 

In the area from km 5.142 to km 5.910, the IB moved the signal imitator “1F202” from the 
right of the track to the left and provided it with a signal indication and arranged for a 
500 Hz PZB magnet to be placed. [45] 

Both the IM and the RU are taking measures to ensure that the leading vehicle on 
passenger-carrying trains on routes equipped with PZB is equipped with at least the PZB 
90 functionality from 2025. [70] [71]    
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Additional observations 

The investigation has shown that after the accident the incident investigation department 
of the RU did not see the time records of the involved drivers who were working for the 
RU. 
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6 Sicherheitsempfehlungen  

6.1 Sicherheitsempfehlungen gemäß § 16 Abs. 2 UUG 2005 

Es wurden keine Sicherheitsempfehlungen gemäß § 16 Abs. 2 UUG 2005 herausgegeben. 

6.2 Sicherheitsempfehlungen gemäß § 16 Abs. 1 UUG 2005 

Gemäß § 16 Abs. 1 UUG 2005 ist eine Sicherheitsempfehlung ein Vorschlag zur Verhütung 
von Vorfällen auf Grundlage von Informationen, die sich im Zuge der 
Sicherheitsuntersuchung ergeben haben. Sicherheitsempfehlungen werden grundsätzlich 
im Rahmen der Untersuchungsberichte herausgegeben und dürfen in keinem Fall 
Aussagen oder Vermutungen zu Fragen der Schuld oder Haftung enthalten. 

Tabelle 8 Sicherheitsempfehlungen gemäß § 16 Abs. 1 UUG 2005 

Laufende Nummer Sicherheitsempfehlung (unfallkausal) Ergeht an betrifft 

A-2024/001 Es wird empfohlen, die betreffenden 
Organisationen aufzufordern, die gängige Praxis 
bezüglich der Tfzf-Ablöse zu überprüfen und die 
Bestimmungen in ihren SMS sowie in ihren 
Regelwerken entsprechend dem Ergebnis der 
Überprüfung anzupassen. 
Die gegenständliche Untersuchung hat gezeigt, 
dass eine Überprüfung der gängigen Praxis, 
insbesondere was die für die Tfzf-Ablöse 
vorgegebene Zeit betrifft, sowie eine allfällige 
Anpassung der Regelwerke einen Beitrag für die 
Sicherheit im Eisenbahnverkehr leisten können. 
Vom Standpunkt der Sicherheit her, ist es 
essentiell, dass Praxis und Regelwerke 
übereinstimmen. Die Umsetzung der Maßnahme 
ist eine rein organisatorische, sodass der Aufwand 
in angemessenem Verhältnis zum Nutzen der 
Erhöhung der Sicherheit steht. 
 

NSA EVU, IB, DU 
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Safety recommendations 

Safety recommendations according to § 16 paragraph 2 UUG 2005 
No safety recommendations were issued in accordance with Section 16 (2) UUG 2005. 

Safety recommendations according to § 16 paragraph 1 UUG 2005 
In accordance with Section 16 (1) UUG 2005, a safety recommendation is a proposal for 
the prevention of incidents based on information obtained in the course of the safety 
investigation. Safety recommendations are generally issued as part of the investigation 
reports and may under no circumstances contain statements or assumptions on questions 
of blame or liability. 

Tabelle 9 Safety recommendations according to § 16 paragraph 1 UUG 2005 

No. Safety recommendations Adressed concerns 

A-2024/001 It is recommended that the organisations 
concerned be asked review current practice with 
regard to driver replacement and to adapt the 
provisions in their SMS and their regulations in 
accordance with the result of the review.  
The present study has shown that a review of 
current practice, particularly with regard to the 
time set for the driver transfer, as well as any 
adjustments to the regulations can make a 
contribution to safety in rail traffic. From a safety 
point of view, it is essential that practice and 
regulations are consistent. The implementation of 
the measure is purely organizational, so that the 
effort is proportionate to the benefits of increasing 
security. 

NSA RU,IM, DU 
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Berücksichtigte Stellungnahmen 

Zum vorläufigen Untersuchungsbericht wurde fristgerecht eine Stellungnahme abgegeben 
von: 

• ÖBB-Infrastruktur AG 
• OBB-Personenverkehr AG 
• Oberste Eisenbahnbehörde Überwachung 
• Verkehrs-Arbeitsinspektorat 

Die Stellungnahmen sind als Anhang diesem Bericht beigegeben. Jene Inhalte der 
Stellungnahmen, welche für die Analyse des untersuchten Vorfalls von Belang sind, 
wurden in diesem Bericht berücksichtigt.  

In folgenden zwei Punkten führten die Stellungnahmen zu Nacherhebungen: 

• Abweichungen bei der Ablöse der Tfzf zu den Bestimmungen der SNNB 

Die ÖBB-Personenverkehr AG führt als Fazit in der Stellungnahme (Seite 3 von 9) an, dass 
es in Bezug auf den gegenständlichen Vorfall keine Abweichungen von den Bestimmungen 
der SNNB gibt. Weitergehende Untersuchungen haben ergeben, dass es seitens des IB 
keine abweichende Festlegung der Behandlungszeit bei der Tfzf-Ablöse gab. Damit weicht 
die durchgeführte Praxis von den Bestimmungen der SNNB ab. Auch heute gibt es auf dem 
gesamten Streckennetz des IB keine derartige Festlegung, die es erlauben würde, die drei 
Minuten Ablösezeit zu unterschreiten. [65] [66] 

• Durchzuführende Handlungen im Rahmen der Übergabe/Übernahme eines Zuges von 
den handelnden Personen 

Die Oberste Eisenbahnbehörde Überwachung führt bezüglich „Verfügbare Zeit für die Tfzf-
Ablöse“ unter anderem an, dass es nicht ausreichend wäre, auf die Zeitvorgabe des IB zu 
verweisen. Des Weiteren wird angeführt, dass demnach die komplette Vorgabe im 
anzuwendenden SMS, welche Handlungen im Rahmen der Übergabe/Übernahme eines 
Zuges von den handelnden Personen durchzuführen sind, darzustellen wäre, da nur diese 
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Auflistung Rückschluss zulassen würde, ob die Handlungen in der festgelegten Zeit 
absolviert werden können.  

Diese Tätigkeiten werden in der ZSB 32, welche Bestandteil des Triebfahrzeugführer-Heft 
der ÖBB-Personenverkehr AG ist, festgehalten. Der entsprechende Auszug befindet sich 
im Untersuchungsbericht im Punkt 4 d). Eine nochmalige Anfrage an das EVU im Zuge der 
Nacherhebung hat dieses Ergebnis bestätigt. [67] Ergänzend wurde am Bf Floridsdorf am 
20.09.2023 zwischen 15:00 und 17:00 Uhr von der SUB gemeinsam mit dem EVU und DU 
eine Beobachtung der Tfzf-Ablöse durchgeführt. Von den fünf beobachteten Ablösen 
konnte keine unter 2 Minuten durchgeführt werden. [68] 
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Abkürzungen 
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BGBl. Bundesgesetzblatt 

BMK Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
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BSK Betriebsstörungskonzept 

DU Dienstleistungsunternehmen (Contractor of the railway undertaker) 

DV Dienstvorschrift 

EL Einsatzleiter:in 

ETCS European Train Control System (Europäisches Zugbeeinflussungssystem) 

EU Europäische Union 

EVU (RU) Eisenbahnverkehrsunternehmen (Railway Undertaking) 

F Floridsdorf 

Fa. Firma 

Fbf Frachtenbahnhof 

Fdl Fahrdienstleiter:in 

Hst Haltestelle 

IB (IM) Infrastrukturbetreiber (Infrastructur Manager) 

idF in der Fassung 

MA Magistratsabteilung 

Noko Notfallkoordinator:in 

Nw Wien Nord 

PZB Punktförmige Zugbeeinflussung 

RL Richtlinie 

SMS Sicherheitsmanagementsystem 

SNNB Schienennetz-Nutzungsbedingungen 

SUB Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes 

Tfz Triebfahrzeug 
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Tfzf Triebfahrzeugführer:in 

TIM Triebfahrzeugführer Information Management 

UUG Unfalluntersuchungsgesetz 

VAI Verkehrs-Arbeitsinspektorat 

VFU Vorfalluntersucher:in 

Z Zugfahrt (Zug) 

ZIKO Zentrale:r Informationskoordinator:in 

ZS Zwischensignal 

ZSB Zusatzbestimmungen 
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Anhang – Stellungnahmen  
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